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Das Ausscheiden aus den Organen der Krankenkassen.
Von Bürgermeister Friedrich Kleeis, Aschersleben.

Die Vorschriften der Reichsversicherungs-
Ordnung über das Ausscheiden ehrenamt¬

licher Mitglieder der Organe der Krankenkassen
aus diesen Organen im Laufe der Wahlzeit sind
noch recht mangelhaft. Sonst wäre es nicht

möglich, d iß darüber recht verschiedene Auf¬

fassungen und Verfahren bestehen. Die einzigen
setzlichen Vorschriften, die wir darüber be¬

sitzen, sine die in § 24 RVO. Werden — so

heißt es dort dem Sinne nach — von einem Ge-
wühlten Tatsachen bekannt, die seine Wählbar¬
keit oder seine Vertrauenswürdigkeit für die

Geschäftsführung ausschließen, so hat ihn die
Aufsichtsbehörde seines Amtes durch Beschluß
CU entheben. Vor der Beschlußfassung ist ihm

Gelegenkeit zur Aeußerung zu geben. Gegen
den Beschluß ist die Beschwerde beim Ober-
vi sicher ungsamt zulässig. Ein Gewählter wird
auf seinen Antrag durch Beschluß des Vor¬
standes des Amtes enthoben, wenn bei ihm
während der Wahlzeit einer der Ablehnungs-
gründe nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 eintritt.

Systematisch zusammengestellt ergibt sich
folgendes: I« Ohne sein Zutun, vielleicht ent-

gegen seinem Willen verliert ein Gewählter sein
Amt, wenn er a) seine 'Wählbarkeit, b) die Ver¬
trauenswürdigkeit für die Geschäftsführung ver¬

liert; 2. auf seinen Antrag ist er von seinem
Amte zu entheben, wenn a) einer der erwähnten
Ablehnungsgründe eintritt. Ob er auch b) ohn^
Vorliegen solcher von dem Amte zurücktreten
kann, läßt das Gesetz offen.
Das unter 1. gedachte Ausscheiden kann nur

durch Beschluß der Aufsichtsbehörde, bei

Krankenkassenorganen also nur durch Beschluß
des Versicherungsamts bewirkt werden. Die
Auffassung hat freilich lange Zeit darüber g
schwankt, cb auch dann, wenn gewisse Voraus¬
setzungen der Wählbarkeit wegfallen, z. B. die
Mitgliedschaft gänzlich erlischt, eine durch Be¬
schluß auszusprechende Amtsenthebung durch
das Versicherungsamt noch erforderlich ist
Schreiber dieser Zeilen hat in seinem „Hand¬

reh der Vertreterwahlen in der Krankenver¬
sicherung" S. 21 die Meinung vertreten, daß in

einem solchen Falle das Ausscheiden aus dem
Ehrenamt automatisch eintritt. Es würde die
Praxis unnötig erschweren, so heißt es dort,
wenn auch in diesem Falle ein umständliches
Verfahren nötig wäre. Hahn, Handbuch der

Krankenversicherung, S. 40, vertritt die gegen¬
teilige Ansicht und hat sie mehrfach begründet
Die Rechtsprechung hat sich im allgemeinen
seiner Meinung angeschlossen, nachdem auch
die „Arbeiterversorgung" diesen Standpunkt
nachdrücklichst vertreten hat. Bei Betriebs¬
krankenkassen liegt eine Sonderstellung
insofern vor, als die freiwillige Fortsetzung der
Mitgliedschaft nicht auch zur Fortführung des
Ehrenamts berechtigt, wenn der Gewühlte dem
Betriebe nicht mehr angehört, für den die Kasse
errichtet ist.

Verliert ein Vorstandsmitglied, das als Ar¬
beitgeber gewühlt worden ist, diese Eigen¬
schaft, so verliert es damit auch seine Wähl¬
barkeit und ist durch die Aufsichtsbehörde
seines Amtes zu entheben. Solange die Ent¬

hebung nicht stattgefunden hat, behält das Vor¬

standsmitglied allerdings das Amt, aber dessen
Besitz ist dann fehlerhaft, und es würde dem
Geiste der gesetzlichen Vorschriften wider¬

sprechen, wenn nun auf Grund eines solchen
fehlerhaften Besitzes eine Wiederwahl (vgl. § 16

RVO., wonach wiedergewählt werden kann, wer

ausscheidet!) für ein Amt stattfinden würde,
und zwar für eine Zeit, wo die Wählbarkeit
nicht besteht. Unmöglich kann ein Amt, das
die Wählbarkeit voraussetzt, von neuem auf
Grund d* 9 fehlerhaften Besitzes übertragen
werden. — Wird ein als Versicherter Gewählter
zum Arb» itgeber und setzt er die Mitgliedschaft
freiwillig fort, so kommt $ 14 Abs. 2 RVO. in

ige. Hiernach fällt seine Wählbarkeit und
damit auch das Recht, das Amt weiter zu

fuhren, dann fort, wenn er r e g e ! m ä E i g
mehr als zwei, also mindestens drei Versiche¬
rungspflichtige beschäftigt. Gelegentliche und
zeitweise Beschäftigung von mehr als zwei Ver¬

sicherungspflichtigen kann die Amtsenthebung
nicht rechtfertigen.



Stark umstritten ist, wann der unter b) ge¬

dachte Verlust der Vertrauenswürdig¬

keit für die Geschäftsführung ein¬

tritt. Di*- hierdurch gegebene Möglichkeit der

Amtsenthebung atmet ganz den < u ist der Z^it,

in der die Reichsversieherungsordnung ge¬

schaffer wurde. Jedenfalls muh heute die Vor¬

schrift tunlichst einschränkend ausgelegt wer¬

den. In einet Entscheidung des Reichsversiche¬

rungsamts (Amtliche Nachrichten 1917 S. MO)
ist ausgeführt, dafi eine sachliche Aenderung

der frfiheren Vorschriften nicht beabsichtigt ge¬

wesen sei und daher angenommen werden

müsse, daf_ auch bei Anwendung des § 24

Abs. 1 RVO. nur „grobe" Verletzung der Amts¬

pflichten den Ausschluß der Vertrauenswürdig¬
keit zu begründen vermag. Das ist unzweifel¬

haft richtig, wenn als Grund der Amtsent¬

hebung überhaupt Pflichtverletzung in Frage

steht: Dann müssen bestimmte Verfehlun¬

gen sch w e r w i e g e n d e r Natur nach¬

gewiesen sein, aus denen sich die persönliche
Unzuverlässigkeit des Gewählten für die Ge¬

schäftsführung ergibt. In der ,,Arbeiterversor-

gung" 1918 S. 73 legt Justizrat Hahn des

näheren dar, daß ein Gewählter auch dann

seines Amtes zu entheben ist, wenn sein

geistiger od» r körperlicher Zustand, seine

geistige oder körperliche Untauglichkcit, die

Vertrauenswürdigkeit für die Geschäftsführung
ausschließt In den Monatsblättern für Arbeiter¬

versicherung 1917 S. 126 befinden sich eben¬

falls Ausführungen, die davon ausgehen, daß

die RVO. keine ausdrückliche Vorschrift ent¬

halte, die es ermögliche, einen Gewählten, der

wegen seines körperlichen oder gei¬

stigen Zustandes zur Führung seines

Amtes nicht m*hr fähig ist, des Amtes zu ent¬

heben. Der Regel nach werde in solchen Fällen

dei Kranke vom Amte fernbleiben und sein

Stellvertreter für ihn eintreten. Immerhin

könne es bei geistigen Erkrankungen vorkom¬

men, dafi der Gewählte irn Amte verbleiben

will, während seine Entfernung aus dem Amte

dringend geboten erscheine. Auch an der

Amtsenthebung geistig gesunder, aber durch

ihren Körperzustand an dei Erfüllung ihrer

Pflichten gehinderter Mitglieder der Organe der

Versicherungsträger oder Beisitzer könne ein

Interesse bestehen, wenn sie t« st»- Bezüge b» -

ziehen. Es liege auf der Hand, dafi es hier ein

Mitte-! der Abhilfe geben müsse, und dies könne

nur die- Amtsenthebung sein, die eine* ordnungs-*

mäßige Prüfung der körperlichen ur.d geistigen

I suglichkeit ermögliche.
Es gibt eine Auffassung, die« behauptet, nur

bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte

könne i ine Amtsenthebung eintreten. Das dürfte

wohi! über das Zi»-I schießen. Jedenfalls muß

s V< hen des Gewählten ein solches sein,
elit. es die Vertrauenswürdigkeit für die G< -

schäf tsl ü h r u rt g ausschließt. Verurteilun¬

gen wegen Beleidigungen oder ähnlicher nicht

ehrenrühriger Vergehen dürften jedenfalls nicht

hierher gehören. In der „Arbeiterversorgung"
l(/24 S. 171 wird die Enthebung vom Ehrenamt

schon dann als gerechtfertigt angesehen, wenn

der Versicherte- seinen Wohnort soweit außer¬

halb de»s Kassenbezirks verlegt, daß seine regel-
und pflichtmäßige» Teilnahme an der Geschäfts¬

führung ausgeschlossen erscheint. Die Ver¬

trauenswürdigkeit, so heißt es dort, brauche

nicht in der Gesinnung oder dem Charakter des

Amtsinhabers begründet zu sein, sondern

könne ihren Grund auch in anderen tatsäch¬

lichen Verhältnissen haben.

In allen Fällen aber wird man bedenken

müssen, daß kleinliche Vorgänge oder auch ein

ernstlich zu mißbilligendes Verfahren nicht

immer gleich die Vertrauenswürdigkeit aus¬

schließen muß, wenn es nicht durch seine

Schwere oder durch Wiederholung eine mit ge-

ordneter Geschäftsführung unvereinbare Unzu¬

verlässigkeit oifenlegt.

Zu dem Ausscheiden aus dem Ehrenamt auf

Antrag (oben 2) ist zu bemerken, daß über

diesen de»r Kassenvorstand völlig allein befindet.

Mit Recht erblickt der Gesetzgeber darin eine

Angelegenheit der Selbstverwaltung der Kran¬

kenkassen. Für den Antrag ist keine bestimmte

Form und* keine bestimmte Gelegenheit vor¬

geschrieben. Er kann daher auch mündlich und

außerhalb der Sitzung vorgebracht werden. Ist

der Antrag bestimmt und zweifelsfrei vor¬

gebracht worden, so ist ein nochmaliges An-

hören des Ar.tr/igstellers nicht erforderlich.

§ 24 Abs. 2 bezieht sich nur auf das zwangs¬

weise- Ausscheiden aus dem Kassenorgan. So¬

lange freilich der Kassenvorstand einen dem

Antrag zustimmenden Beschluß noch nicht ge¬

faßt hat, gehört der Antragsteller noch zum

Kassenorgan und ist zu seinen Sitzungen
einzuladen. Das ergibt sich aus den allgemeinen
Vorschriften darüber, daß die Mitglieder (z. B.

des Kassenvorstandes) vollzählig und form¬

gerecht einzuladen sind. Ist indessen, gleichviel
aus welchem Grunde, der Antragsteller zu einer

Sitzung nicht eingeladen worden, so ergibt sich

daraus noch bei weitem nicht die Ungültigkeit
dei Beschlüsse jener Sitzung. Es kommt viel¬

mehr darauf an, mit welchem Stimmenverhält¬

nis die» einzelnen Beschlüsse gefaßt worden sind.

Ist die» Stimmenmehrheit eines Beschlusses eine

so geringe», daß man annehmen kann, die

Stimme des nicht Eingeladenen hätte ein an¬

deres Abstimmungsergebnis herbeigeführt, so

wird man allerdings diesen Beschluß als un¬

gültig bezeichnen müssen. Vollkommen ab-

wegig ist es jedenfalls, von dem Vorsitzenden

zu verlangen, daß er einen Beschluß, der in

Abwesenheit des nicht eingeladenen Antrag¬
stellers gefaßt worden ist, entsprechend dein

£ 8 RVO. zu beanstanden hat. An sich ist es

richtig, was H a h n (Handbuch der Krankenver¬

sicherung, Anmerkung 2 zu § 8) sagt, nämlich

17»



daß gegen Gesetz oder Satzung ein Beschluß

nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch

durch die Art seines Zustandekommens ver¬

stoßen kann, z. B. wenn eine ungerechtfertigte
Ausschließung von Stimmberechtigten statt¬

finden hat. Immer muß aber natürlich der

Verstoß e in so erheblicher sein, daß er die Ur¬

sache eines Beschlusses war, der beim Unter¬

bleiben des Verstoßes anders hätte aus¬

fallen können. Dem Kassenvorstand steht

türlich das Recht zu, zu prüfen, ob auch die

behaupteten Gründe vorliegen, z. B. ob die

Krankheit oder das Gebrechen tatsächlich die

Amtsführung verhinde*rn. Beweispflichtig ist

natürlich der Antragsteller.
In der Praxis kommt es selten vor, daß auch

s sonstige n anderen Gründen als den be-

/? ichneten ein Gewählter sein Amt niederlegen
möchte, wenn z. B. Familienverhältnisse oder

die* wirtschaftliche Lage oder andere wichtige
Gründe die Fortführung zu einer Bürde machen.

Die- Präge, ob auch in diesen Füllen der Kassen¬

vorstand berechtigt ist, den Amtsmüden auf

I ine^n Al *

g aussche»iden zu lassen, wird mit

R i ht von H »hn (Handb. KV., Anm. zu § 24)

bejaht. Obgleich das Gesetz einen klaren Aus¬

spruch darüber nicht enthält, so entspricht diese

Auslegung doch dem Sinne des Gesetzes und

der Billigkeit. Es ist zwecklos, einen Gewählten

gegen seinen Willen in ein Amt zu zwingen.
Die Rechtsprechung und Literatur hat sich bis¬

lang auch ganz in diesem Sinne bewegt. Uebri-

gens hat diese Frage auch nur Bedeutung für

das Ausscheiden von Arbeitgebervertretern. Da

e in gewühlter Vertreter der Versicherten die

Wahl auch ohne Angabe von Gründen ab¬

lehnen kann, ist daraus zu folgern, daß er auch

ohne Angabe von Gründen das Amt später

niederlegen kann. Ein ausdrücklicher Antrag
ist aber auch in diesem Falle erforderlich. Es

dient zur Ordnung, daß ein einmal übernom¬

menes Amt nicht ohne weiteres niedergelegt
werden kann, sondern die Amtsenthebung
durch Beschluß des Vorstandes ausgesprochen
werden muß. Der Vorstand kann aber den Be¬

schluß nicht ablehnen, wenn die gesetz¬

lichen Voraussetzungen vorliegen. Ein Rechts¬

mittel gegen den Beschluß des Vorstandes ist

nur im Falle der Ablehnung des Antrages ge¬

geben.

Vorzeitige oder verspätete Invalidenrentenanträge.
Von Stadtrat H. von F r a

Wann soll der Invalidenrentenantrag ge¬

stellt werden? Ein Zwang ist in der

RVO. nicht vorg« seihen, nur ein sanfter Druck:

ich § 1256 Satz 2 gilt, wenn sich der Beginn
.

Invalidität nicht feststellen läßt, als solchem

: Tag, an dem der Antrag beim Versiche¬

rn: gsamt od r bei der Versicherungsanstalt
. ingegangen ist. Die Einreichung bei

ehr Gemeindebehörde oder die mündlich.? Ver¬

handlung mit ihr über die Erfordernisse und

die Zulässigkeit des Antrages ist insofern nicht

.usschlngge bend, immerhin kann sie bei der

Beweisführung als ein Anzeichen dafür he¬

chtet we-rd?n, daß man sich invalide fühlte.

Ein w< iterer Anlaß, den Antrag nicht ungebühr-
h zu verzögern, liegt nicht nur in der Natur

der Dinge, in den wirtschaftlichen und gesund¬
heitlichen Verhältnissen, sondern auch in der

Drohung des § 1253: Die Rente» wird nicht

g e r als höchstens auf ein Jahr

c k w ä r t S gezahlt, gerechnet vom ersten

i g • des Moiats, in welchem der Antrag ein-

. [ ir.gen ist; nur wenn der Versicherte durch
1 misse, die außerhalb seines Willens

gerlf -.n der rechtzeitigen Stellung seines An-

j -s gehindert war, kann eine weitergeherde

.ahlung beansprucht werden, aber de-r

Antrag nur:, ie diesem Falle binnen drei Mona-

nach dem Wegfalle des Hindernisses ge¬
stellt werden.

Die Verspätung kann also in verschiedenen

Ziehungen nachteilig sein. Der Hauptschaden
aber ist im C setz nicht ausdrücklich erwähnt:

nkenberg, Braunschweig.

er liegt darin, daß es für die Möglichkeit,
den Versicherten auf längere oder kürzere Zeit

noch einmal erwerbsfähig zu

machen, nicht gleichgültig sein kann, ob

die Versicherungsanstalt rechtzeitig oder zu

spät von dem schwebenden Fall etwas erfährt,

i > ist ihr nur sehr schwer möglich, den ein¬

zelnen Fällen von Amts wegen nachzugehen,
ehe ein Antrag vorliegt: sie ist auf das ver¬

ständige Verhalten der Versicherten und auf

die zielbewußte Mitwirkung der Krankenkassen,
der Aerzte, Vertrauensmänner, Arbeitgeber,
Gemeinde- und Versicherungsbehörden in Stadt

und Land angewiesen. Je mehr die Sache ver¬

schleppt wird, desto öfter wird es sich ereignen,
daß der Kassen-, der Fürsorge- oder der An¬

staltsarzt zuletzt mit den Achseln zuckt und

ei klärt, jetzt lasse sich mit Aussicht auf nach¬

haltigen Erfolg nichts mehr tun, ein Heilver¬

fahren habe leider keinen Zweck mehr. Des¬

halb ist es wünschenswert, daß alle beteiligten
Stellen, vor allen Dingen die Aerzte», auf früh-

/ itige Stellung von Antrügen hinarbeiten, die-

r W ahrung der oben erwähnten Fristen und

Anwartschaften zweckmäßigerweis»* ,.R e n t e

oder Heilverfahren" zum Gegenstand**

h beii. Wird dann das Heilverfahren abgelehnt,
so kann auf den von Anfang an mit gestellten
I: validr nrentenantrag zurückgegriffen werden.

Es kommt hinzu, daß sich manche Zwe*ifels-

gen um so be-ss<-_ aufklären lassen, je kürzere

Zeit verstrichen ist, seit sich ein bestimmter

Vorgang abspielt**. Sollte z. B. die Beitrags-

kst. 175



entrichtung in den letzten Arbeitsmonoten noch

Lücken aufweisen, die durch Heranziehung der

säumigen Arbeitgeber auszufüllen sind, so kann

dieser Mangel während der übrigen klärenden

Verhandlungen über Gewährung oder Nicht¬

gewährung des Heilverfahrens usw. beseitigt

werden, ohne daß der Bewerber deshalb länger
ouf den Rentenbescheid zu warten braucht.

Manche Fürsorgeümter leisten de*n Invaliden¬

rentnern besondere Beihilfen (zu Weihnachten,

zur Beschaffung von Feuerung in harter Win¬

terszeit u. dgl.). Es hätte keinen Zweck, und

es ist deshalb auch nicht üblich, diese Zuwen¬

dungen später rückwirkend nachzubewilli-

gen. Für sie wird iegelmäßig der gegen¬

wärtige Bestand an Invalidenrentnern im Be¬

zirk maßgebend sein. Desto mehr Wert ist

darauf zu legen, daß man alsbald die Invaliden¬

rente erhält, wenn die Vorbedingungen dafür

erfüllt sind. Es ist zwar menschlich zu er¬

klären, wenn man sich nicht gern entschließen

mag, gewissermaßen einen Schlußstrich unter

sein Ei werbsieben zu ziehen, aber dieses Hinaus¬

schieben hat, wie wir sehen, seine erheblichen

Bedenken, auch ist die Wiedererlangung der

Erwerbsfähig keit und eine wesentliche Besse¬

rung im Befinden ganz unabhängig von der

Antragstellung, ja sie wird, wenn man zugleich
das Heilverfahren begehrt, dadurch oft sehr

günstig beeinflußt.

Und wenn es wirklich hier und da vorkommen

sollte, daß ein Invalidenrentengesuch ver¬

früht geltend gemocht wird — was können

sich denn daraus für ernstliche Nachteile ent¬

wickeln? Ich wüßte keine: die Wahrheit soll

regieren und wird meistens zu Toge treten, die

Rente wird also trotz alledem erst später ein¬

setzen. Manchmal handelt es sich übrigens nur

um Tage oder Wochen dabei; die neuere Vor¬

schrift, wonach die Renten zurückfassend vom

ersten Tage des Monats anheben, in dem

die Voraussetzungen dafür gegeben waren,

glättet viele Ungleichmäßigkeiten und Härten.

An Betrug, Verstellung, Uebertreibung oder

on andere unlautere Machenschaften wird man

nicht ohne weiteres denken: ein Irrtum ist be¬

greiflich, zumal wenn man sich dadurch besser

zu stehen glaubt. An Üeberwachung und Nach¬

prüfung der Fälle mangelt es nicht, so daß

der Vorstand der Versicherungsanstalt sich

schwerlich verleiten lassen wird, die Rente von

einem zu frühen Monatsersten ab zuzugestehen.
Fasse ich das Gesagte zusammen, so komme

ich zu dem Ergebnis: Es ist nicht ratsam, In-

validenrentenantrüge verspätet zu stellen,

dagegen ist ihre frühzeitige Einreichung
in Verbindung mit einem etwaigen Gesuch um

Einleitung des Heilverfahrens dringend zu

empfehlen, und aus einer vielleicht vorkom¬

menden Verfrühung des Antrages sind

keine wesentlichen Nachteile zu besorgen.

Der freiwillige Eintritt in die Angestelltenversicherung
(Selbstversicherung).
Von Fritz L

Im Entwurf zum früheren Angestelltenver¬
sicherungsgesetz (AVG.) war ein freiwilliger

Eintritt in die Angestelltenversicherung (AV.)
nicht vorgesehen. Erst in der Kommissions-

beratung wurden die Bestimmungen des § 394 des

früheren AVG. beschlossen, wonach im ersten

Jahre nach dem Inkraftsetzen des AVG. — also

bis zum 31. Dcze-mber 1913 — unter bestimmten

Voraussetzungen Angestellte mit einem Jahres-

arbettsverdienst von 5000 Mk. bis unter 10 000

Mark und selbständige Betriebsunternehmer

freiwillig in die AV. eintreten konnten. Diese

Uebergangsvorschrift wurde in der Hauptsache
aus dem Grunde getroffen, um zahlreichen Per¬

sonen, die beim Zustandekommen des AVG.

mitgewirkt hatten, den Eintritt in die AV. mög¬
lich zu machen.

Bei der Umgestaltung der AV. durch das

Gesetz vom 10. November 1922 wurde die

Selbst Versicherung als Dauerein rieht ung ein¬

führt. Die getroffenen Bestimmungen wurden

durch das Gesetz vom 28. Juli 1925 dann noch

ergänzt und neu gefaßt.

Der für die Selbstversicherung maßgebliche
§ 22 AVG. in der jetzt gültigen Fassung lautet:

a n g e r, Berlin.

„Zum freiwilligen Eintritt in die Versicherung

(Selbstversicherung) sind bis zum vollendeten

vierzigsten Lebensjahre berechtigt
1. die im § 1 Abs. 1 genannten Angestellten,

wenn ihr Jahresarbeitsverdienst die für die Ver¬

sicherungspflicht festgesetzte Grenze übersteigt
2. Personen, die für eigene Rechnung eine

ähnliche Tätigkeit wie die im § 1 genannte aus¬

üben

3. Personen, die nach §§ 9, 10, 12 Nr. 4 ver¬

sicherungsfrei sind.

Sie können, wenn die Voraussetzungen für

ihre Selbstversicherung weggefallen und min¬

destens vier Beitragsmonate auf Grund der

Selbstversicherung zurückgelegt sind, die Selbst-

versicherung fortsetzen/4

Die Selbstversicherung in der AV. ist also

nicht unbeschränkt zugelassen. Als Alters¬

grenze für den freiwilligen Eintritt ist das vier¬

zigste Lebensjahr bestimmt, um die AV. vor

allzu ungünstigen Risiken zu bewahren. Wer

das vierzigste Lebensjahr bereits vollendet hat,
kann nicht mehr freiwillig in die AV. eintreten.

Ist jemand aber vor vollendetem vierzigsten
Lebensjahre freiwillig in die AV. eingetreten,
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so kann er natürlich darüber hinaus die Selbst¬

versicherung fortsetzen.

Ueber die zur Selbstversicherung berechtigten

Personen ist folgendes zu bemerken.

Bei den unter 1 genannten Personen, die

erst durch das Gesetz vom 28. Juli 1925 mit

Wirkung vom 1. Juli 1925 an zur Selbstversiche¬

rung berechtigt sind, handelt es sich um An¬

gestellte, die en sich nach ihrer Tätigkeit ange¬

stellte^versicherungspflichtig sein würden, ober

versicherungsfrei sind, weil ihr Jahresarbeits¬

verdienst die für die Versicherungspflicht maß¬

gebliche Gehaltsgrenze von zurzeit 6000 Mk.

übersteigt.

Die unter 2 genannten Personen sind Selb¬

ständige, die eine einer versicherungspflichtigen

Beschäftigung ähnliche Tätigkeit ausüben.

Hiernach ist der Inhaber eines Handels¬

betriebes, der selbst im Geschäft sich betätigt,

zur Selbstversicherung berechtigt, denn er übt

eine ähnliche Tätigkeit aus wie ein Handlungs¬

gehilfe, der der Versicherungspflicht in der AV.

unterliegt.

Gewerbetreibende, Handwerksmeister, Land¬

wirte sind in gleicher Weise zur Selbstversiche¬

rung berechtigt, wenn ihre Tätigkeit noch der

Eigenart und Größe ihres Betriebes der Tätig¬

keit eines leitenden Angestellten, eines Werk¬

meisters oder eines Inspektors entspricht und

die körperliche Tätigkeit nicht überwiegt.

Bei Kleingewerbetreibenden, Kleinhandwer¬

kern und Kleinlandwiiten ist nur nach Lage des

Einzelfalles zu entscheiden, ob die Berechtigung

zur Selbstversicherung in der AV. gegeben ist.

Es kommt bei der Beurteilung der Berechtigung

zur Selbstversicherung in diesem Falle darauf

an, ob die Tätigkeiten, die bei einem Arbeit¬

nehmer der Versicherungspflicht in der AV.

unterliegen, gegenüber den übrigen Tätigkeiten

überwiegen.

Ein selbständiger Schneidermeister z. B. wird

nur dann zur Selbstversicherung in der AV.

berechtigt sein, wenn er nachweist, daß seine

überwiegende Tätigkeit nicht in der handwerks¬

mäßigen Mitarbeit bei der Anfertigung von

Kleidungsstücken, sondern in der Beaufsichti¬

gung der Arbeit, im Zuschneiden, im Anproben
und im Empfang der Kundschaft besteht.

Im übrigen gehören zu den nach 2 zur Selbst¬

versicherung berechtigten Personen Bücher¬

revisoren, Handelsagenten, selbständige Kran¬

kenschwestern, Hebammen u. a. m.

Bei den unter 3 genannten Personen handelt

sich um solche, die ebenfalls an sich ver¬

sicherungspflichtig sein würden, aber versiche-

rungsfrei sind, weil sie als Entgelt für ihre

lätigkeit nur freien Unterhalt beziehen (§ 9),

weil sie nur vorübergehend beschäftigt werden

10), oder weil sie zu ihrer wissenschaftlichen

Ausbildung für den zukünftigen Beruf geg

tgelt tätig sind (§ 12 Nr. 4).

Voraussetzung für den freiwilligen Eintritt in

die AV. der in § 22 AVG. genannten Personen

ist, daß sie nicht berufsunfähig sind. Liegt

bereits Berufsunfähigkeit im Sinne des § 30

AVG. vor, so ist der freiwillige Eintritt aus¬

geschlossen. Der freiwillige Eintritt in die AV.

kann grundsätzlich auch nur bei einer Beschäf¬

tigung im Inlande erfolgen. Der Beschäftigung

im Inlande ist dabei eine ausländische Beschäf¬

tigung gleichgestellt, wenn es sich um die Aus¬

strahlung einer inländischen Betriebstätigkeit

handelt, die keine selbständige wirtschaftliche

Bedeutung hat.

Mit rückwirkender Kraft ist der freiwillige

Eintritt in die AV. nicht möglich.

Die Beiträge für die Selbstversicherung sind

ebenso wie Pflichtbeiträge durch Einkleben der

bei den Postanstalten erhältlichen Beitrogs¬

marken in die Versicherungskarte zu entrichten.

Wer olso zur Selbstversicherung berechtigt ist

und in die AV. freiwillig eintreten will, hat sich

bei der für seinen Wohn- oder Beschäftigungs¬

ort zuständigen Ausgabestelle der AV. eine Ver¬

sicherungskarte ausstellen zu lassen. Die Ver¬

sicherungskarte ist von der Ausgabestelle am

Kopfe der ersten Seite mit dem Vermerk „Selbst¬
sicherer" zu versehen.

Die Beiträge sind bei der Selbstversicherung
nach § 185 Abs. 2 AVG. nicht unter der dem

jeweiligen Einkommen des Selbstversicherers

entsprechenden Gehaltsklasse zu entrichten.

Die Wahl einer höheren Gehaltsklasse ist ober

freigestellt. Der Selbstversicherer hat grund¬
sätzlich die Beiträge allein zu tragen. Lediglich

die nur mit Sachbezügen bezahlten oder nur

vorübergehend beschäftigten Angestellten (§§ 9,

10) haben nach § 186 AVG. im Falle des frei¬

willigen Eintritts in die AV. Anspruch auf den

Beitragsteil des Arbeitgebers, Dieser braucht

aber nicht mehr zu erstatten, als er für eine ver¬

sicherungspflichtige Tätigkeit erstatten müßte.

Die Zeit der Entrichtung der Beiträge ist im

allgemeinen in das Belieben des Selbstver¬

sicherers gestellt Nach § 188 AVG. dürfen

jedoch freiwillige Beiträge, vorbehaltlich des

§ 55 Abs. 1, für mehr als ein Jahr zurück nicht

entrichtet werden, ebensowenig nach Eintritt der

Berufsunfähigkeit. Nach § 55 Abs. 1 können

freiwillige Beiträge, soweit sie zur Aufrecht¬

erhaltung einer bedrohten Anwartschaft er¬

forderlich sind, innerhalb der zwei Kalender¬

jahre nachentrichtet werden, die dem Kalender¬

jahre der Fälligkeit der Beiträge folgen.

Gegen die Vorausentrichtung von freiwilligen

Beiträgen für einige Monate ist an sich nichts

einzuwenden. Die Vorausentrichtung ist aber

kaum ratsam, da die Beiträge doch erst mit der

Fälligkeit der Kalendermonate wirksam werden

und bei Aenderungen der Gehaltsklassen und

Beitrüge nur Schwierigkeiten entstehen.

Die Marken sind beim Einkleben zu entwerten.
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Die Entwertung erfolgt dadurch, daß auf der

Marke» ihr letzter Geltungstag, also der letzte

Tag des Monats, für den sie gilt, handschriftlich

oder mit Stempel mit dem Zusatz „f vermerkt

wiid, z. B. 31. IZ 1925 „f.
Die* Anwartschaftsbestimmungen der §§ 54, 55

AVG. gelten auch für die» Se-lbstversicherung.
Die» Warte»zeit für Selbstversicherer betrügt

nadi § 53 Abs. 3 AVG. in allen Fällen — also

ohne» Unterschie d des Ge»schle>chts, sowohl beim

Ruhege»ld wie bei den Hinterbliebenenrenten —

ISO Beitragsmonate. Für die auf Grund des

§ 394 des früheren AVG. im Jahre 1913 freiwillig
in die AV. eingetretenen Personen gilt diese

Vorschrift aber nicht. Bei ihnen betrügt die

Wartezeit beim Ruhe»geld für weibliche Ver¬

sicherte 90 Beitragsmonate, im übrigen 150 Bei¬

tragsmonate.
Fallen die Voraussetzungen für die Selbstver¬

sicherung fort, z. B. weil die bisherige Tätigkeit
nicht weiter ausgeübt wird, so kann die Selbst¬

versicherung fortgesetzt werden, wenn minde¬

stens vier Beitragsmonate auf Grund der Selbst¬

versicherung zurückgelegt sind.

Fortgesetzt kann die Selbstversicherung auch

im Ausland werden.

Bei Aufenthalt im Auslande ist es zweck¬

mäßig, eine Person im Inlande mit dem Marken¬

kleben zu beauftragen. Ist dies nicht möglich,
so ist ausnahmsweise gestattet, die Beiträge in

bar an die Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte einzusenden.

Verwalfting.
Zur Einziehung der Beiträge für die Erwerbs-

losenlürseirge. Der allgemeine Protest gegen

den unverständlichen Erlaß des preußischen
Wo! Ifahrtsministers vom 18. März 1926 („Volks¬
tümliche Zeitschrift" 1020, S. 132) ist nicht er¬

folglos geblieben. Der preußische Minister für

Volkswohlfahrt gibt jetzt folgenden ergänzenden
Ei laß vorn 28. April 1920 bekannt:

„Mein Erlaß vom 18. März 1926 - HIB 1210

— in dem ich die Krankenkassen darauf hin¬

gewiesen labe*, von dem >i 3f*7a der Reichsver¬

sieherungsordnung unbedingt Gebrauch zu

machen, ist, wie ich aus zahlreichen Eingaben
ersehe, in eler Praxis anscheinend falsch (!) auf-

g< lala worden« Fr war veranlagt duich die Tat¬

sache, daß in weitem Umfange die Beiträge zur

Erwerbslosenfürsorge von den Arbeitgebern
nicht vorschriftsmäßig abgeführt werden. Ein

solcher Zustand ist unerträglich. Die Beiträge
sind zur Haltte den Arbeitnehmern vom Lohn

abgezogen. Die Zurückbehaltung die»ses I eih s

bedeutet also die be-stimmungswidrige Ver¬

wendung von Arbeiterlohnanteilen. Anderer-

seits wird dir Erwerbslosenfürsorge zurzeit zu

zwei Drittel aus Reichs- und Staatsmitteln finan¬

ziert. Di«- Zurückbehaltung von Beiträgen hat

also eine angesichts der starken Anspannung
insbe»sondere der preußische»!^ Finanzen nicht

zu v< rt11 tende Inanspruchnahme staatlicher

Mittel zur Folge. Wenn auch die angespannte
Kreditlage der Wirtschaft nicht übersehen wer¬

den soll, se> kann andererseits nicht vertreten

werden, daß sich manche Betriebe» auf Kostet

der Sozialversicherung in ihrer wirtschaftlichen

Lage zu erleichtern versuchen. Es muß daher

unbedingt und nachdrücklich den Versuchern,
Beiträge zurückzubehalten, entgegengetreten
werden. Fine»r Zurückhaltung gegenüber ge¬

nügt nicht etwa die Anwendung des Reichs¬

bankdiskonts als Yerzugszins. Auf der anderen

Seite darf nicht übersehen weiden, daß der

^ '5('7a zur Z«'it eler Geldentwertung entstanden

ist und h< ute keinen starren Zwang zur Er-

hebung der in ihm vorgesehenen Satze, son¬

dern nur eine^n Rahmen für elie* Festsetzung von

Zuschlagen darst« 11t. Bei der Festsetzung eler

Zuschlage ist daher v<>n vorstehenden Gesichts¬

punkten auszugehen. Der Erlaß ist allen Emp¬
fänge rn des Erlasses vom IS. März 1926 —

HIB 1210 _ mitzuteilen."

Also zwei Schritt vorwärts und einen rück¬

wärts. Daß dem preußischen Wohlfahrts¬

minister die Aufhebung seines ersten Erlasses

sehr peinlich war, können wir lebhaft nach¬

fühlen, daß er aber die Rücknahme damit zu

begründen sucht, daß dieser Erlaß „in der

Praxis anscheinend falsch aufgefaßt" wurde, ist

so naiv, daß wir uns dazu w eiterer Bemerkungen
enthalten.

Ende der Beitragspflicht der höher bezahlten

Angestellten zur Erwerbslosenfürsorge. Nach

Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Siebenten Aus¬

führungsverordnung" zur Verordnung über Er-

we rbslosenfürsorge vom 21. Januar 192ü

(ke*ichsgese*tzblatt Ir S. 96) endet die Beitrags¬
pflicht der höher bezahlten Angestellten zur Er¬

werbslosenfürsorge vorbehaltlich ordnungs¬
mäßiger Abmeldung u. a. dann, wenn sie die

obere» Verdienst grenze der Angestelltenver¬

sicherungspiiicht übe»i schreiten. Diese Fassung
ist nicht ganz scharf. Die Artikel 1 und 2 der

Sie^bente*n Ausfühl ungsvereudnung zur Verord¬

nung übe r Erw-erbslosenfürsorge vom 21. Januar

1926 (Reichsgesetzblatt I, S. 96) bringen deut¬

lich zum Ausdruck, daß die höher bezahlten

Angestellten insoweit und solange in die Er-

werbslosenfürsorge einbezogen und damit so¬

wohl bezugsberechtigt wie beitragspflichtig sein

sollen, als sie nach dem Angestelltenversiche¬
rungsgesetz pflichtversichert sind. Die An-

gestelltenversicherung endet jedoch mit dem

ersten Tage des vierten Monats nach Ueber¬

schreitung der oberen Vei dienstgrenze (§ 3 Ab¬

satz 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes).
Dieselbe Regelung trifft $ 165b der Reichsver¬

sieherungsordnung für die k rankenversiche¬

rungspflichtigen Arbeitnehmer. Für die letzteren

habe ich bereits in meinem Bescheide vom

". März 1925 — IV 1846 25 — (Reichsgesetz¬
blatt, S. 129) dargelegt, daß während dieser

weiteren drei Monate die Beitragspflicht zur

Eiwerbslosenfürsorge bestehen bleibt. Dasselbe

muß für die höher bezahlten Angestellten gelten,
auch wenn im Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der

Siebenten Ausführungsverordnung dieser aus

den vorangegangenen Artikeln zu entnehmende»

Grundsatz nicht nochmals wiederholt ist.

(Schreiben des Reichsarbeitsministers vom

8. April 1020 IV 4550 20 — an den Ham-
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buigischen Senat — Reichsarbeitsblatt Nr. 17,
S. 130.) Durch diesen Bescheid wird abermals

eine Zweifelsfrage geklärt Nach dem Wort¬

laut des Artikels 3 der Siebenten Ausführungs¬

verordnung endet die Beitragspflicht der höher

bezahlten Angestellten zur Erwerbslosenfürsorge

mit dem Ueberschreiten der Verdienst-

g r e n z e, nicht — wie bei den übrigen Ar¬

beitnehmern — mit dem Ende der Versiche¬

rungspflicht. Das ist ein wesentlicher

Unterschied. Der Bescheid des Reicharbeits¬

ministers stellt jetzt fest, daß auch die Erwerbs¬

losenbeiträge der höher bezahlten Angestellten
bis zum Erde der Versicberungspflicht, also

noch für drei Monate nach dem Ueberschreiten

der Verdienstgrenze, zu entrichten sind

(§ 3 AVG.). W.

Arbeitslosenversicherung und Sozialversiche¬

rung. Zu dem Entwurf eines Gesetzes über

Arbeitslosenversicherung ist soeben als 34. Son¬

derheft zum Reichsarbeitsblatt die amtliche Be¬

gründung des Gesetzentwurfs erschienen. Sie

umfaßt 272 Seiten Großoktav. Ohne näher auf

die Einzelheiten des Gesetzentwurfs und der

Begründung eingehen zu wollen, sei hier be¬

merkt, daß als Träger d*T Arbeitslosenversiche-

i ung die Landesarbeitslosenkassen vorgesehen
sind, deren Bevirke sich mit den Bezirken der

Lande sinnter für Arbeitsvermittlung decken.

Zu den bestehenden vier Trägern der Sozial¬

versicherung wird dadurch ein fünfter hinzu-

ge schaff n. Bei jeder Landesarbeitslosenkasse

besteht eine« Spruchkammer. Sie besteht

aus dein Vorsitzenden des Oberversiche-

r u n g s a m t e s. Bei dem Reichsver¬

sicherungsamt wird eün Spruchsenat für

die Arbeitslosenversicherung gebildet« Die Bei-

tiäge sind wie bisher als Zuschläge zu den

Krankenkassenbeiträgen und mit diesen zu ent¬

richten. Die Krankenkassen führen die Beiträge'

unverzüglich an elie* Landesarbeitslosenkasse ab.

in deren Bezirk sie ihren Sitz haben. Als

Schlußbilanz der Versicherung" wird mit folgen¬
den Zahlen gerechnet: 16,5 Millionen Versicherte

und il re Arbeitgeber brin<gen monatlich

13 Millionen Reichsmark auf, wenn 2 Proz, des

Grundlohnes als Beitrag erhoben werden. Da¬

mit kann di" Unterstützungslast für 525 000

Arbeitslose einschließlich der Nebenkosten ge¬

tragen werden.
Als Einn ihme kommen für die Arbeitslosen-

versieherung nach dem neuen Entwurf im

wesentlichen nur die Beitragse-innahmen in Be¬

tracht, da Zuschüsse öffentlich-rechtlicher

Körperschaften weggefallen sind. Als durch¬

schnittliche Arbeitslosenunterstützung
kommen, da im Durchschnitt auf einen Haupt-
imterstützungsempfänger 1,32 zuschlagsberech¬
tigte Familienangehörige entfallen, für die

Woche etwa 12 RM., für den Monat etwa

oO RM. in Betracht.

Zur Anwendung des § 186 RVO.; Karenztage
beim Hausgeldbezqg? In der Praxis der Kran¬

kenkassen hat sich wohl ausnahmslos die Ge¬

pflogenheit eingebürgert, in solchen Fällen, wo

die* Krankenhausbehandlung am Beginn der Ar¬

beitsunfähigkeit stecht, das Hausgeld erst vom

vierten Tage der Arbeitsunfähigke»it ab zu ge¬

währen. Ob dieses Verfahren sich auf die Aus¬

legung eines unserer berufensten Sachverstän¬

digen, des Geheimen Justizrats Hahn, stützt,
der in seinem Handbuch der Krankenversiche¬

rung (Note 4 zu § 186 RVO.) die Anrechnung
einer Wartezeit auch für das Hausgeld als

anwendbar bezeichnet, sei dahingestellt. Jeden¬

falls darf diese Auslegung nicht unkritisch hin¬

genommen werden. Sie erscheint zunächst nicht

stichhaltig, wenn man sich den Zweck ver¬

gegenwärtigt, dem der Gesetzgeber die Ein¬

richtung der Karenztage dienen läßt. Mit ihr

wird doch lediglich die Absicht verfolgt, die

Versicherten abzuhalten, sich wegen iexler

Bagatellerkrankung arbeitsunfähig krank schrei¬

ben zu lassen, wozu ein evtl. zu zahlendes

Krankengeld leicht einen Anreiz bieten könnte.

Auch wehrt man damit den ungerechtfertigten
Ansprüchen solcher Kassenmitglieder, die, ar¬

beitslos geworden, gerne geneigt sein könnten,
die oft wenigen Tage zwischen dem Austritt

aus der alten und dem Eintritt in die neue Be¬

schäftigung durch Krankfeiern und den daraus

folgenden Krankengeldbezug zweckdienlich aus¬

zufüllen. Es leuchtet aus diesen Gründen ein,
daß im § 186 RVO. eine Einschränkung nach

Art der Vorschrift des § 182 Ziff. 2 RVO. fehlt.

Hier würde nämlich, da offensichtlich eine ernst¬

hafte Erkrankung vorliegt — denn nur bei einer

solchen pflegt ja das Krankenhaus aufgesucht
zu werden — die Abschreckungstheorie des Ge¬

setzgebers wirkungslos und daher ihre Anwen¬

dung unmotiviert sein, wie denn auch in weiterer

praktischer Nutzanwendung dieser Erkenntnis

der Gesetzgeber im Wege einer Kannbestim¬

mung (§ 191 RVO.) die Durchbrechung des

Karenzprinzips in all den Fällen gutheißt, wo

bestimmte äußere Umstände das Vorliegen wirk¬

licher, ernsthafter Erkrankung erkennen lassen.

Aus diesen inneren Ursachen heraus erklärt es

sich, daß, falls Krankenhausbehandlung die Ar¬

beitsunfähigkeit einleitet, Hausgeld vom ersten

Tage abohneEinhaltung von Karen z-

tagen zu zahlen ist.

Im Gesetz ist das in der Weise zum Aus¬

druck gelangt, daß zunächst § 180 RVO. keine

Bestimmung hinsichtlich der Karenztage enthält.

Etwa demgegenüber zu konstruieren, daß die

Krankenhauspflege die Stelle der Krankenhilfe

im Sinne des 8 182 RVO. einnehme (vgl. $ 184

RVO.) und daher wie bei der Krankenhilfe die

entsprechende „Barleistung", das Hausgeld,
ebenfalls erst vom vierten Krankheitstage ab

zu gewähren sei, ist m. E. abwegig. Es würde

nämlich hierbei außer acht gelassen sein, daß

die Krankenhausbehandlung an sich

bereits einen Ersatz für das Krankengeld
und die Krankenpflege darstellt und daß im

Falle ihrer Gewährung vom ersten Arbeits¬

unfähigkeitstage ab schon das Prinzip des § 182

Ziff. 2 RVO. durchbrochen ist. Die Konstruk¬

tion könnte nur auf der fehlerhaften Annahme

aufgebaut werden, daß das Hausgeld, seiner

materiell-rechtlichen Bedeutung nach, dem Kran¬

kengeld entspricht, während es de facto eine

völlig s e 1 b s t ä n d i g e Leistung dar¬

stellt, die nur darin dem Krankengeld insofern

ähne'lt, als sie ihrer Natur nach zunächst Bar-

Ieistung und de»m Krankengeld zweckverwandt

ist, indem es für die* Familie des Versicherten

das analoge wirtschaftliche Existenzmittel bildet.

Folglich steht sich das im Krankenhaus unter«

gebrachte Kassenmitglied, bei summarischer
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Wertung der ihm vom Gesetzgeber zuge¬
sprochenen Kassenleistung, besser als der am¬

bulant behandelte Kranke, denn es erhält Kran¬

kenhilfe, also Kronkenpflege und Kranken¬

geld, und außerdem eine besondere „daneben"
herlaufende» Barleistung. Auf das „daneben" zu

ewährende Hausgeld kann die Bestimmung des
182 Ziff. 2 RVO., die sich auf den durch

ewährung der Krankenhauspflege mitabgefun¬
denen Krankengeldanspruch bezieht, aber keinen
Einfluß ausüben; andererseits wird durch das
Wort „daneben" die Gleichzeitigkeit
und Unteilbarke»it der Leistungen Kran¬

kenhauspflege und Hausgeld betont, eines nicht
ohne das andere. Hans Müller, Frankfurt a.M.

Anmerkung der Schriftleitung: Wir können
dieser Auffassung, die von Schicker, Anm. 14,
Düttmann, Anm. 5, und Kleeis, Monatsschr. f.
Arb.- und Angest.-Vers. 1918, 126, unterstützt

wird, nicht beipflichten. Wir halten mit Hahn,
Anm. 4, Hoffmann, Anm. 5, v. Woedtke, Anm. 9,
und Reger-Henle*, Anm. 11, das Hausgeld als
einen Ersatz des durch die Krankenhauspflege
fortgefallenen Krankengeldes, das für die gleiche
Zeit zu zahlen ist, für welche sonst das Kranken¬
geld zu zahlen wäre. Der § 7 Abs. 2 KVG.
läßt das noch besser erkennen. Entscheidungen
zu dieser Frage sind u. W. noch nicht veröffent¬
licht worden.

Die Unterlagen im Verkehr mit den Arbeit¬
gebern. Mehr als in einer Beziehung steht der
Arbeitgeber zur Krankenversicherung. Er hat
die versicherungspflichtigen Personen zur Kasse
an- und abzumelden, Lohnveränderungen anzu¬

zeigen, Beiträge abzuführen u. a. m. Zwischen
Krankenkasse und Arbeitgeber entsteht darüber
hinaus nicht selten ein sehr reger Geschäfts¬
verkehr von nicht zu unterschätzender Trag¬
weite. Besonders in der jetzicren, wirtschaftlich
so schwierigen Zeit nimmt der Verkehr mit den
Arbeitgebern einen nicht unbedeutenden Um¬
fang an. Die Grundlagen für die Bearbeitung
der Arbeitgeberangelegenheiten bildet auch
heute» noch bei vielen Kassen das Heberegister.
Die Folge davon ist, duß man nur zu oft im
Dunkeln herumtappt und besonders für Fern¬
stehende ist es schwierig, sich in der Materie
zurechtzufinden.

Genügte der mehr auf Einfachheit als auf
Vollständigkeit abgesehene Apparat bis zum

Krie>ge\ so kann man das infolge der gesteigerten
Aufgaben in der Nachkriegszeit und besonders
in der heutigen Zeit nicht be»hnupte»n. Eine
Aenderung des alten primitiven Zustandes sollte
baldmöglichst angestrebt werden.

Um nun allen Anforderungen, auch für etwa

später zu erwartende Erweiterungen des Ge>-
schäftsbetriebes, gerecht zu werden, sollten die
zu treffenden Aendeningen nach einem be¬
stimmten System vorgenommen wenden. Nach¬
stehende Winke können dabe»i als Grundlage
dienen.

Zunächst ist eine Arbeitge>ber-Stammrolle an¬

zulegen. Diese Stammrolle», aus einem fest«
gebundenen Buche bestehend, enthält folgende
Spalten: Laufende Nr. (zugleich Akten-, Karten-,
Keberegister-Nr.)f Anschrift des Arbeitgebers,
Nr. des Bezirks, Geschäftszeit. Telefon, Bank¬
konto, Postscheckkonto, ob Heberegister oder

Hebekarte vorhanden, Betrieb wann angemeldet
und wann erloschen usw.

Die Eintragungen in diese Stammrolle er¬

folgen ohne jede Ordnung in der Reihenfolge
der Anmeldung der Betriebe. Bei der An¬
meldung eines neuen Betriebes ist ein Frage¬
bogen auszufüllen, der die erforderlichen An¬
gaben enthält. Die Stammrolle bietet uns die
beste Uebersicht über den jeweiligen Arbeit-
geberbestond. Neben der Stammrolle ist selbst¬
verständlich die Arbeitgeberkarte in alphabeti¬
scher Reihenfolge zu führen.

Auf Grund der Eintragungen in der Stamm¬
rolle werden die in Frage kommenden Karten,
Register, Akten usw. angelegt. In letzter Zeit
Beht man immer mehr dazu über, auch das
.eberegister in Kartenform zu führen. Gerade

in diesem Falle ist die Führung einer Stamm¬
rolle unerläßlich. Am zweckmäßigsten hat sich
das gemischte System bewährt. Dieses besteht
darin, daß für Arbeitgeber, die regelmüßig nicht
mehr als zwei Versicherte beschäftigen, Karten,
für alle übrigen Arbeitgeber Heberegister (ge¬
meinde- oder bezirksweise angelegt) geführt
werden. Dieses System hat die größte Beweg¬
lichkeit. Zur Vereinfachung des Abrechnungs-
wesens können z. B. verschiedene Einzugsver¬
fahren angewandt werden. So ist bei zwei Ver¬
sicherten die vierteljährliche Beitragseinziehung
(Mitte des Vierteljahrs) zu empfehlen.
Bei Vorhandensein einer Stammrolle ist es

auch unbedenklich, die Soll-Liste zugleich als
Einzugsliste zu verwenden. Diese Listen ver¬

einfachen das Einzugsvei fahren sehr, da bei der
Ausfertigung gleich die Quittung durchgeschrie¬
ben werden kann. Eine Zusammenstellung der
Soll- (Einzugs-) Listen liefert uns die Ueber¬
sicht über die Soll-, Ist- und Restbeiträge für
jeden Abrechnungsabschnitt.

Die weitere Beschreibung von Einzelheiten
würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß für die ord¬
nungsmäßige Bearbeitung der Arbeitgeberange¬
legenheiten folgende Einrichtungen zu treffen
sind: Arbeitgeberstammrolle, Arbeitgeberkarte,
Hebere»gister in Karten- und Listenform, Einzel¬
akten (Vertikal), Soll- zugleich Einzugsliste mit
Quittungsdurchschrift, Zusammenstellung der
Soll-Listen (Buchform)/ Beitragseinnahmebuch.
Dabei ist aber nach einem bestimmten System
vorzugehen. Fundament, Aufbau und Aufsatz
muß auch hier als Richtschnur dienen.

Karl Friedr. Schönwald, Düsseldorf.

Zur Frage des Sterbegeldes aus §§ 201 und
202 RVO. Ich unterstelle folgenden Tatbestand:
Ein Versicherter wird ausgesteuert und erhielt
bis dahin u. a. Barleistungen nach einem Grund¬
lohn von 6 Mk., versichert sich in einer nie¬
deren Lohnstufe mit nur 2 Mk. Grundlohn
weiter, bleibt bis zu dem binnen einem Jahre
eintretenden Tode arbeitsunfähig und in der
niederen Klasse Mitglied. Dem „Versicherten"
würde dann ein Sterbegeld gemäß § 201 RVO.
zu gewähren sein. Da er aber in der niederen
Lohnstufe versichert war, erhält er nur 20 X 2
= 40 Mk., während er, wenn er sich nicht
weiterversichert hätte: 20 X 6 Mk. — 120 Mk.
Sterbegeld zu beanspruchen gehabt hätte. Daß
er sich weiterversicherte, ein ganzes weiteres
Jahr Beiträge leistete, gereicht ihm also zum
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Nachteil, eine zunächst verblüffende Erschei¬

nung, indessen rechtlich einwandfrei (vgl. Hoff¬

mann, Kommentar zur RVO., sechste neubear¬

beitete Auflage, S. 156).
Hinsichtlich der rechtlichen Struktur dieses

Falles ist zu bemerken, daß zunächst Regel¬
fall für die Sterbegeldgewährung derjenige aus

§ 201 RVO. ist, der den Tod eines „Versicher¬
ten" zur alleinigen Voraussetzung hat. Dem¬

gegenüber bildet. § 202 RVO. die Ausnahme¬

vorschrift, die für ihre Anwendung an eine

Reihe anderweiter Voraussetzungen gebunden
ist. Sie muß, da die Regelvorschrift als ein¬

zige Voraussetzung zur Leistung ein Ver¬

sichertsein fordert, zunächst für Nicht-

versicherte gelten und findet in der Tat

Anwendung auf ehemalige Kassenmitglieder,
die ausgesteuert sind, bis zum Tode arbeits»-

unfähig blieben und binnen einem Jahre an dem

Aussteuerungsleiden starben. Solchen Nicht-

versicherten steht, wie den Versicherten, ein

Sterbegeld in Höhe des 20fachen Grundlohn¬

betrags zu. Da der Tod nach der Recht¬

sprechung (vgl. Grundsätzl. Entsch. des RVA.
Nr. 2531, Amtl. Nachr. 1919, S. 353) einen selb¬

ständigen Versicherungsfall für das Sterbegeld
begründet, können für den freiwillig Weiterver¬

sicherten, sofern er bis zum Tode arbeitsunfähig
blieb, die in dem Beispiel gezeigten nachteiligen
Folgen der Weiterversicherung in einer niederen
Klasse nicht vermieden werden. Der Grundsatz,
daß die zu Beginn einer Erkrankung bestehen¬
den Rechtsverhältnisse die im Krankheitsverlauf
zu gewährenden Leistungen beherrschen (Grund¬
sätzliche Entsch. des AVA. vom 27. März 1917

A. N. 17 462), ist hier nicht anwendbar. Danach
scheint sich die freiwillige Weiterversicherung
im Anschluß an die Aussteuerung nicht zu

empfehlen, zumal bei einem Fortbestehen der
Krankheit im Sinne der RVO. die Gewährung
weiterer Krankenhilfe nicht in Betracht kommen
kann. Indessen darf nicht übersehen werden,
daß der Versicherte durch die Weiterversiche-

rung die Anwartschaft auf die Familienhilfe und
den Anspruch auf Sterbegeld sichern kann für
eine Zeit, die hinter dem Geltungsbereich des

| 202 RVO. liegt, nämlich für den Fall des Ein¬
tretens des Todes nach mehr als Jahresfrist.
Diese nicht unbeträchtlichen Ansprüche, die
trotz Wegfalls der Krankenhilfe immerhin noch

verblieben, verleihen auch der Weiterversiche¬

rung ihren Wert und können solchen Härten,
wi»' sie sich in dem geschilderten Beispiel
l( igten, entgegengehalten werden.

Hans Müller, Frankfurt a. M.

Neuartige Nachuntersuchungen und ihre Er¬

gehnisse. Daß bei anhaltenden Wirtschafts¬
krisen die Zahl der Arbeitsunfähigen bei den
Krankenkassen steigt, ist eine bekannte Tat¬

sache*, deren Gründe bekannt und oft genug er¬

örtert worden sind. Solange wir nicht eine be¬
friedigende Arbeitslosenversicherung haben,
»wrd sich daran nicht viel ändern lassen. Leider
haben aber die Wirtschaftskrisen für die Kran-

akassen zwei unangenehme Seiten, sie steigern
die* Ausgaben durch die erhöhten Ansprüche*
und vermindern die Einnahmen durch die

hlungsunfähigkeit der Arbeitgeber. Die Kran¬
kenkassen sind deshalb gezwungen, mit ihren
Mitteln hauszuhalten und me*hr als sonst die»

Berechtigung der Unterstützungsansprüche nach¬

zuprüfen. Besonders dann, wenn aie Kranken¬
kassen — wie es z. B. bei der freien Arztwahl
der Fall ist — auf die Zusammensetzung der
Kassenärzte keinen Einfluß haben und unter

diesen sich nicht wenige befinden, di<> sich

weniger durch sorgfältige Behandlung als durch
massenhaftes Ausschreiben yon Zahlungsanwei¬
sungen auszeichnen. Diese ärztlichen Nutz¬
nießer der Krankenversicherung sind jeder Kran¬
kenkasse bekannt, sie haben den Schlüssel zum

Geldschrank und müssen deshalb in den Zeiten
der Wirtschaftsnot, die allen Nachteile, ihnen
aber Vorteile bringt, besonders beobachtet wer¬

den. Als der Krankenstand in Berlin eine nicht
mehr tragbare Höhe erreichte und einzelne
Krankenkassen vor dem Zusammenbruch stan¬

den, wurden mit der ärztlichen Organisation
neuartige Nachuntersuchungen, sogenannte
Reihenuntersuchungen, vereinbart. Bei einer
Reihe von Aerzten wurden unter Mitwirkung
von Vertrauensärzten der Aerzteorganisation
sämtliche arbeitsunfähig erklärten Patienten
nachuntersucht. Das Ergebnis war im Monat
Februar folgendes: Von 46 Krankenkassen
wurden 21 897 Arbeitsunfähige dieser Aerzte

zur Nachuntersuchung aufgefordert. Von diesen
meldeten sich nach Empfang des Aufforderungs¬
schreibens sofort 5929 = 27 Proz. arbeits¬

fähig. Auf Grund der Nachuntersuchung wur¬

den gleich oder zum Wochenschluß
7909 = 36 Proz. für arbeitsfähig erklärt, während

nur noch 8059 z= 37 Proz. weiterhin als

arbeitsunfähig befunden wurden. Wenn dabei
noch ausdrücklich betont wird, daß an diesen

Reihenuntersuchungen Vertrauensärzte der ärzt¬

lichen Organisation mitwirkten, die zweifellos

nicht nur die Interessen der Krankenkassen
allein berücksichtigen, dann kann man ermessen,

wejcher Schaden dem Kassenvermögen durch

Kassenärzte zugefügt v/erden kann, die zur

Hebung ihres Einkommens die Kassengelder in

unverantwortlicher Weise verschleudern. Rund

fünfzig Prozent der arbeitsunfähig erklärten
Versicherten waren bei pflichtgemäßer Prüfung
nicht berechtigt, Krankengeld zu beziehen, sie

erhielten von den Krankenkassen Barleistungen,
die ihnen eigentlich die Erwerbslosenfürsorge
zu gewähren hatte. W.

Krankenstand und Krankenbesucher. Es gibt
heute keine Krankenkasse, die nicht über eine

abnorm hohe Krankenzahl zu klagen hätte, von

den wenigen Kassen vielleicht abgesehen, bei
de nen besondere örtliche Verhältnisse obwalten.
Das ist nicht auf den Gesundheitszustand des

Volkes, der sich im allgemeinen nicht ver¬

schlechtert hat, sondern einzig und allein auf
die umfangreiche Erwerbslosigkeit zurück¬
zuführen. Der Weg de?s erwerbslos gewordenen
Arbeitnehmers zum Arbeitsamt führt allzuoft

über die Krankenkasse. Es ist menschlich be¬

greiflich, daß das höhere Krankengeld einen

größeren Anreiz ausübt, als die niedrige Er¬

werbslosenunterstützung. Angesichts der krassen

Not, in die sich der erwerbslos Gewordene ver-

s* tzt sieht und in der ihm nur die karge Er-

werbslosenunterstützung winkt, ist zu verstehen,
daß er in der Wahl seiner Mittel zur Erreichung
lebensnotwendiger Gelder nicht allzu wühlerisch
ist. Und hier wird die Krankenkasse oft als eine

181



„Sparkasse" eingesehen, aus der man die ein¬

gezahlten Beiträge wieder entnehmen kann. Der

Gedanke*, daß man, wenn man Beiträge entrichtet

hat, auch etwas verlangen kann, ist vielfach

vorher;sehend und läßt die» Auffassung, daß

man schließlich eine Unredlichkeit gegenüber
der Kasse, den Arbeitsgenossen und am Ende

auch gegen sich selbst begeht, nicht auf¬

kommen.

Wenn auch die Angestellten der Kassen,

denen die Gewährung der Leistungen obliegt,

ihr Augenmerk noch so sehr auf derartige

Unterstützungsbezieher richten, viele Fälle» wer¬

den und müssen ihnen entgehen. Sie können

schließlich nicht alles über „einen Kamm

sehe ien", andererseits aber auch nicht jeden
Versicherten so individuell behandeln, wie» das

gerade bei den erwerbslos Gewordenen not¬

wendig ersehe int. Außerdem sind weder Rück-

sprachen mit den behandelnden Aerzten noch

Kontrolluntersuchungen durch die Ve»rtraue»ns-

äi/te imstande, das Uebel zu beheben. Hier

hat die Tätigkeit der Kranke»nbe»sucher einzu¬

setzen. Ihrem durch jahrelange Uebung ge»~

schulten Auge- wird die« Mehrzahl der Simu¬

lationsverdächtigen, die» der Kasse und de»m

Vertrauensarzt entgangen sind, nicht ent¬

schlupfen. Das Interesse der Kassen und de»r

Versicherten verlangt heute ge»bie»te lisch von

allen beteiligten Kassenorganen, darauf zu

sehen, dali die Kassen nicht unberechtigt in

Anspruch genommen werden. Aber nicht allein

darin ist die* Tätigkeit unserer Krankenbesucher

erschöpft, dafi sie die» ihnen nicht krank Er-

scheinenden der Kasse* melden, weitaus wich¬

tiger und bedeutungsvoller ist ihre persönliche
Einwirkung auf die» Versicherten.

Der Krankenbesucher fast allein ist die

Person, die* dem Versicherten und Kranken

menschlich näher treten kann und in die»s#>m

einen Satze „menschlich näher treten*" liegt die

Quintessenz ihrer Tätigkeit. Und das ist ins-

besondere der Fall in wirtschaftlich so

sc! lechter Zeit wie die heutige und die» kom¬

mende. Keinen Büttel, keinen Schergen und

keinen lastigen Aufpasser soll de»r Versicherte

im Krankenbesucher se»hen. Empfindet er das

aus de»r Tätigkeit des Besuchers, so ist dies*»

rein mechanisch und nichts wert; sie» wird dann

ausschließlich zum Spiele von Spitzfindigkeit
und Gerissenheit: der Versicherte wird ver¬

suchen, dem Besucher und damit der Kasse» auf

jedmögliche Weise ein Schnippchen zu schlagen
und de*r Besucher wird versuchen, dem mit

allen Registern de»r Kontrollkunst zu begegnen.
Der Krankenbesucher hat nicht nur über die*

Ausführung eler ärztlichen und de»r Kassen¬

vorschriften durch den Kranken zu wachen, er

soll auch die im Interesse der Gesamtheit der

Versicherten notwendigen Maßnahmen und

Vorschriften der Kasse* den Kranken verständ¬

lich machen. Was nützen gedruckte Kranken¬

ordnungen, wenn elie Notwendigkeit ihrer Be¬

folgung nicht jedem Beteiligten so dargelegt
wird, wie* seine Natur, seine» Veranlagimg und

seine- geistige Einstellung das notwendig macht.
Um sein Amt in ersprießlicher Weise aus¬

zuüben, muß der Krankenbesucher Psychologe
sein. Die« Erfahrung lehrt tausendfach, daß das

vom Menschen zum einzelnen Menschen Ueber-
mittelte mehr Wert und Nutzen bringt, als
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Drucke, Flugschriften, Aufrufe usw. Der Kran¬

kenbesucher, der es versteht, dem Versicherten

s< inem Begriffsvermögen entsprechend klar zu

legen, dafi er sich unter keinen Umständen ar¬

beitsunfähig krank melden darf, wenn er es tat¬

sächlich nicht ist, der versteht, es begreiflich zu

mach' n, daß die* Krankenkassen zum größten
Teile doch nur auf Mitteln der Arbeitnehmer auf-

gebaut sind und nur aus ihnen existieren können,
daß man also Raub am allgemeinen Gut begeht,
wenn man ungerechtfertigterweise den Kassen

Mittel entzieht und dergleichen mehr, dessen

Tätigkeit ist im wahrsten Sinne Dienst an der

Allgemeinheit
Es würde den Rahmen dieser Abhandlung

überschreiten, auf die Arbeit der Kranken-

besucher auf anderen Gebieten als dem der

Verhütung von unrichtiger Krankmeldung näher

einzugehen. Seine Tätigkeit, richtig aufgefaßt,
ist schwer und verantwortlich, sie wird auch in

vielen hallen trotz aufopfernder Arbeit nicht

immer das bringe»n, was man von ihr erwartet.

Aber das Bewußtsein, daß e»r mit an erster

Ste»Jle berufen ist, die willkürliche Ausbeutung

der Kassen und damit der Versicherten durch

persönliche Einwirkung auf den Einzelver-

sicherten abdämmen zu helfen, darf ihn Fehl¬

schläge nicht empfinden lassen.

L. Lied, Kaiserslautern«

Krankenkassenzugehörigkeit der Berliner Bau¬

arbeiter. „Zwecks Regelung der Meldepflicht
der im Hoch-, Tief- und Straßenbau beschäf¬

tigten Arbeiter wird zwischen den Allgemeine*!*
Ortskrankenkassen Groß-Berlins und der Orts¬

krankenkasse für das Maurergewerbe zu Berlin

folgende Vereinbarung getroffen:
1. Die in den genannten Gewerben beschäf¬

tigten Arbeiter werden zu der Kasse gemeldet,
in deren Bezirk der Unternehmer seinen Be¬

triebssitz hat. Z. B.: Ein in Neukölln wohnender

Unternehmer meldet die» von ihm beschäftigten
Leute nur zur AOK. Neukölln, ohne* Rücksicht

darauf, ob de»r auszuführende Bau in Wilmers¬

dorf, Pankow oder in einem anderen Vorort

sich befindet. Ande»rerseits ist die AOK. Neu¬

kölln verpflichtet, Meldungen solcher Arbeit-

geber, die» in anderen Bezirken, z. B. Wilmers¬

dorf, wohnen, zurückzuwe»ise»n, wenn der von

dem Wilmersdorfer Unte»rnehmer auszuführende»

Bau im Bezirk der AOK. Neukölln liegt. Des¬

gleichen darf die Ortskrankenkasse der Maure-:

nur Meldungen solcher Arbeitgeber annehmen,
die» ihren Wohnsitz in den Stadtbezirken 1 biso

haben. Meldungen von Arbeitgebern aus an¬

deren Bezirken muß sie zurückweisen,
2. Vorstehende Vereinbarung tritt am I, Mai

1926 in Kraft. Sie gilt auf unbestimmte Zeit.

3. Etwa entstehende» Differenzen zwischen den

einzelnen Kassen sind durch die Beteiligten,
unter Hinzuziehung des Verbandes, zum Aus¬

trag" zu bringen."
Die vorstehende Vereinbarung soll der Be»-

seitigung der bekannten Mißstände» dienen, de¬

nn Berliner Baugewerbe beobachtet werden,
wenn ein Arbeitgeber außerhalb des Bezirks der

früheren Stadtgemeinde Berlin Bauarbeiten
ausführt.

Die Natur des Baugewerbes bringt es mit

sich, daß verhältnismäßig viele Baugeschäfte in

de»r Regel gleichzeitig mehrere» Bauten in den

verschiedensten Verwaltungsbezirken der Stadt-



gemeinde Berlin ausführen. Da sich im allge¬

meinen die Kassenzugehörigkeit durch den Ort

bestimmt, wo dic Beschäftigung tatsächlich statt¬

findet, so mu.jte der einzelne Bauunternehmer

häufig bei soviei Krankenkassen melden, als er

Bauten hatte».

Dieser Zustand erschien auf die Dauer un¬

erträglich, urd zwar nicht nur für die Ver¬

sicherten, die häufig die Kasse wechseln

mußten, sondern auch für die Arbeitgeber, die

gezwungen waren, ihre Arbeiter fortgesetzt um-

zumelden, weil sie bald an diesem, bald an

jenem Bau be»schäftigt werden.

Um diese Unzuträglichkeiten zu vermeiden

oder abzuschwächen und die bestehende»

Rechtsunsicherheit über die Frage der Kassen¬

zugehörigkeit der Bauarbeiter zu beseitigen, ist

auf Anregung der Zentralabteilung des Ver¬

sicherungsamts der Stadt Berlin die obige Ver¬

einbarung getroffen worden. Sie entspricht dein

praktischen Bedürfnis am besten und wird zur

Folge haben, dab nunmehr Streitigkeiten zwi¬

schen den beteiligten Kassen über den Ver«

sicherungsort der Bauarbeiter nicht mehr an¬

hängig gemacht weiden. Mu.

Wert der Sachbezuge In der Provinz West¬

falen ist die Berechnung der Beitrüge zur In¬

validen- und Krankenversicherung dadurch

wesentlich vereinfacht worden, daß für den

Umfang der ganzen Provinz der Wert der

Sachbezüge (Wohnung und Kost) für alle

männlichen Versicherten auf 1,30 RM. täglich,
für weibliche Versicherte und Lehrlinge auf

1,10 RM. täglich festgesetzt ist. Damit ist ein

lang ersehnter Wunsch der beteiligten Ver¬

sicherungsträger erfüllt worden. Was in West¬

falen, bekanntlich einem schwierigen Wirt¬

schaftsgebiete, möglich ist, sollte auch in

anderen Provinzen zu erreichen sein. Bei

Teil leistungen an Sachbezügen gilt folgende
Berechnung: Frühstück bzw. Morgenkaffee ein

Achtel, Mittagessen drei Achtel, Vesper ein

Achtel, Abendbrot zwei Achtel und Wohnung
ein Achtel des vollen Wertes der Sachbezüge.
Bei dieser einheitlichen Festsetzung der Sach-

bezüge ist es der Landesversicherungsanstalt
Westfalen möglich gewesen, überall einen Aus¬

hang zur Veröffentlichung zu bringen, der bei

der Berechnung der Lohnklassen die Sach¬

bezüge» mitberücksichtigt, was früher bei den

verschiedenartigsten Festsetzungen der Sach¬

bezüge nicht möglich war. Hoffentlich folgen
bald weitere Provinzen diesem Beispiele. Viel¬

leicht ließe es sich wenigstens bei Nachbar¬

gebieten der Provinz Westfalen ermöglichen,
dieselben Sätze wie diese anzunehmen.

Rechtsprechung.
Die Instanzen der Reichsversieherungsord¬

nung sine! grundsätzlich an die von ihnen im

Beschlufiverfahren erlassenen Entscheidungen

gebunden. Für die Rücknahme einer einmal er¬

lassenen Entscheidung unel eine nochmalige

Entscheidung in der Sache ist daher, solange
nicht etwa ehe frühere Entscheidung im Rechts-

mittelzuge aufgehoben ist, kein Raum. Eine

Ausnahme ist nur dann begründet, wenn es sich

um eint» vom Versicherungsamt als Aufsichts-

behörde ehr Kasse erlassene Anordnung handelt,

Entscheidung des Reichsversicherungsamts,
Erster Beschlußsenat der Abteilung für

K: anken-, Invaliden- und Angestelltenversiche¬
rung vom 11. Februar 1926 (II K 77 25 B).

Den Senat hatte zunächst die Frage zu

prüfen, ob die mit den weiteren Beschwerde

angefochtene Entscheidung des OVA. vom

11. September 1925 noch ergehen durfte, nach-

eh in bereits am 22. August 1025 vom OVA. in

der Sache» i ntschieden und diese Entscheidung

m Abteilungsvorsteher R. der Krankenkasse*

ZUg stellt war. Das ist zu verne»ine»n. Die In¬

stanzen den RVO. sind grundsätzlich an die von

ihnen im Beschlußverfahren erlassenen Ent¬

scheidungen gebunden. Für e»ine nochmalige

Entscheidung in der Sache durch die Instanz

ist daher, solange» nicht etwa die frühere Ent¬

scheidung im Rechtsmittelzuge aufgehoben ist,

in Raum mehr. Eine Ausnahme ist nur dann

gründet, wenn es sich um eine vom Ver¬

sicherungsamt in seiner Fi<genschaft als Auf-

sichtsbel örde den Kasse» erlassene Anordnung

handelt. Alsdann wird der Aufsichtsbehörde
selbst dir Befugnis nicht abgesprochen werden

können, ihr » Anordnung gegebenenfalls zu er-

inzen, abzuändern oder aufzuheben. Vor-

j end handelt es sich aber um eine im Rechts¬

mittelzuge, auf Beschwerde ergangene Ent¬

scheidung des OVA. Die von dem Vorsitzen¬

den des OVA. unterzeichnete Entscheidung vom
22. August 1925 war zur Zeit der Erlassung der

Entscheidung des OVA. vom 11. September
1925 dem beschwerdeführenden Abteilungsvor¬
steher R. ordnungsgemäß zugestellt. Damit war

nunmehr das OVA. an seine Entscheidung ge¬
bunden. Wenn es später die von ihm erlassene

Entscheidung durch die neue, mit der weiteren

Beschwerde angefochtene Entscheidung selbst

abänderte, so überschritt es demnach seine ver¬

fahrensrechtlichen Befugnisse, Die angefochtene
Entscheidung war daher, da sie der rechtlichen

Grundlage entbehrt, aufzuheben. Bei dieser

Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob ge»gen

die Entscheidung des VA. vom 18. Juli 1025,
durch die das VA. den Erlaß einer Anordnung
im Aufsichtswege ablehnte, für den Abteilungs-
VOrsteher R. überhaupt ein Rechtsmittel gegeben
war (zu vergleichen Hanow, Kommentar zur

RVO., 1. Band, 5. Auflage, Anm. 6, Abs. 7

und 9 zu g 30 der RVO.). Das OVA. hat in

seiner ersten Entscheidung vom 22 August
1925 ein Beschwerderecht desR., allerdings ohne

nähere Begründung, lediglich stillschweigend
bejaht, die Beschwerde» aber als sachlich un¬

begründet zurückgewiesen.

Ein abgeschlossener pathologischer Zustand

rechtfertigt nicht die» Zurückweisung eines Bei¬

trittsberechtigten auf Grund des § 310 Abs. 2

RVO. Entscheidung des Versicherungsamtes
Greiz vom 12. April 1926, Aus der Begründung:

I)e*m Beschwerdeführer mußte Recht gegeben
i erden, da die* Beschwerde rechtlich begründet

war. Die Kasse hat die im $ 310 Abs. 3 RVO.

vorgeschriebene Frist von einem Monat, wäh¬

rend welcher die- Abweisung gerechtfertigt ist,

nicht eingehalten. Aber noch aus einem an-
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deren Grunde mußte, wie geschehen, ent¬

schieden werden. Die Beschwerde des Antrag¬
stellers ist auch sachlich begründet. Nach

dem ärztlichen Gutachten liegt folgender Be¬

fund vor: Kurzsichtigkeit, linksseitige Schwarten¬

bildung von alter Lungen- und Rippenfell¬
entzündung und kompensierter Mitralfehler. Der

Arzt befürwortete in seinem Gutachten die Auf¬

nahme. Die Frage, ob ein ärztliches Gesund¬

heitszeugnis genügt oder nicht, ist nach pflicht-
ge mäßen Ermessen der zuständigen Stellen zu

e»ntscheide»n. Durch das Vorlegen eines ärzt¬

lichen Gesundheitszeugnisses soll vermieden

werden, daß die Kassen von den Beitrittsberech¬

tigte n ausgebeute»t werden können. Es genügen
daher zur Abweisung schon Krankheiten im

medizinischen Sinne, die zwar noch nicht zum

Ausbruch gekommen sind, den alsbaldigen Aus¬

bruch aber nicht unwahrscheinlich erscheinen

lassen. Dagegen genügt nicht zur Zurück¬

weisung ein abge»schlossener pathologischer
Zustand (vgl. Kommentar Hahn, Anmerkung 3b

zu g 310 RVO.).

Von dem ärztliche rseits festgestellten Befunde

scheidet die Kurzsichtigkeit aus, da hier kaum

zu befürchten ist, daß sie zu einer Belastung
der Kiankenkasse führen wird. An Rippenfell¬
entzündung hat X. im Jahre 1917 gelitten. X.

ist vom 21. Februar 1921 bis 20. August 1925

versicherungspflichtiges Mitglied einer Betriebs¬
krankenkasse gewesen und innerhalb dieser Zeit

dreimal, vom 5. Mai bis 19. Mai 1°23 wegen
Nervenleiden und vom 20. Dezember 1923 bis

17. Pebruar 1924 und vorn 12. Juli bis 27. Juli
1924 wegen Rheuma erwerbsunfähig' krank ge¬

wesen. Nicht nur der Kassenarzt hält X. un¬

geachtet des festgestellten Befundes für beitritts¬

berechtigt, sondern auch de»r Kreisarzt S., den

man um eine gutachtliche Aeußerung ersucht

hat, ist der Meinung, daß es sich bei dem Be¬
funde um abgeschlossene pathologische Zu¬

stände, nicht aber um Krankheiten im medizini¬

schen Sinne handelt. Das Versicherungsamt ist

im Anschluß an die übereinstimmenden ärzt¬

lichen Meinungen der Ueberzeugung, daß das

ärztliche Zeugnis als genügend im Sinne des

§ 310 RVO. Abs. 3 zu erachten ist, und daß der

Vorstand zu strenge Anforderungen stellt, wenn

e*r bei de»m festgestellten Befunde das Zeugnis
für nicht genügend hält und die Anmeldung
diese»rhalb zurückweist.

Ein Träger der Armenfürsorge, der einen Er¬

satzanspruch aus § 1531 RVO. nach § 1540

RVO. anhängig gemacht hat, kann gegen eine

das Versicherungsverhältnis, auf Grund dessen
der Ersatz beansprucht wird, betreffende Ent-

scheielunjr des Versirherungsnmts nach § 405

Abs. 2 RVO. nicht Beschwerde» einlegen. Ent¬

scheidung des Reichsversicherungsamts, I, Be-

schlufisenat der Abteilung für Kranken-, In¬
validen- und AngestelltenVersicherung vom

2. Dezember 1025 (II. K. 61 25 B.).

D<r beschwerdeführende Träger der Armen¬
fürsorge hatte» Krankenhauskosten im Betrage
von 5,50 RM. bezahlt, die» dadurch entstanden

waren, daß der Schweizer M. während der
Dauer s« ines Aufenthalts im Haus des Land-
und Gastwirts St. vom 10. bis 13. Oktober 1024

wegen Grippe» im Krankenhaus L. behandelt
worde»r\ war. Er hatte» gegen die Krankenkasse
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in L. bei dem Versicherungsamt Klage auf Er¬

satz der Krankenhauskosten erhoben mit der

Begründung, daß M. in der fraglichen Zeit ver¬

sicherungspflichtig gewesen sei. Bevor es hier

zu einer Entscheidung kam, leitete die Kranken¬
kasse bei dem Versicherungsamt gegen St. ein

Verfahren nach § 405 Abs. 2 der RVO. auf Fest¬

stellung des Versicherungsverhältnisses ein. Das

VA. hat die Versicherungspflicht M.s verneint.

In der Beschwerdeschrift macht der Beschwerde¬

führer geltend, daß er insofern am Streit be¬

teiligt und also beschwerdeberechtigt sei, als die

entstandenen Krankenhauskosten nach der an¬

gefochtenen Entscheidung ihm zur Last fielen.
Das Oberversicherungsamt hat die Beschwerde
nach §§ 1799, 1693 der RVO. an das VA. ab¬

gegeben. Es sei zu prüfen, ob dem Beschwerde¬

führer ein Beschwerderecht zustehe. Dies werde

von dem OVA. verneint. Eine allgemeine Vor¬

schrift, daß jeder, der an dem Ausgang eines

Streits interessiert sei, dem Verfahren beitreten
und Rechtsmittel einlegen könne, gebe es nach

der RVO. nicht, wie sich aus §§ 1509, 1523, 1538

der RVO. (alte Fassung) deutlich entnehmen

lasse. Insbesondere sei § 1538 der RVO. nicht
anwendbar. Denn § 1538 setze einen Streit
zwischen dem Versicherten oder dem an dessen
Stelle getretenen Träger der Armenfürsorge und
der Krankenkasse voraus, während es sich hier
um einen Streit zwischen dem Arbeitgeber und
der Krankenkasse handle. § 1538 habe ferner
das dem Träger der Armenfürsorge eingeräumte
Reicht auf die Feststellung von Leistungen be¬

schränkt, hier aber stehe die Feststellung eines

Versicherungsverhältnisses (überhaupt) in Frage.
Endlich habe der § 1538 zur Voraussetzung, daß
die Krankenkasse die Leistungspflicht b-estreite,
während sie im vorliegenden Fall selbst Antrag
auf Feststellung der Versicherungspflicht ge¬
stellt habe. Es handle sich also um eine noch
nicht festgestellte Auslegung von grundlegender
Bedeutung.
Die Abgabe ist gerechtfertigt, die Beschwerde

nicht statthaft.

In ersterer Beziehung fragt es sich zunächst,
ob die ange»fochtene Entscheidung überhaupt
zu beachten ist. Das RVA. hat in der Revisions¬

entscheidung 2018 (Amtl. Nachr. des RVA. 1915

S. 511) in einem ähnlichen Fall, in dem e?s sich

allerdings nicht um die Beschwerde gegen eine

nach § 405 Abs. 2 ergangene Entscheidung, son¬

dern um ein zuvor eingeleitetes Spruchverfahren
auf Zahlung von Krankengeld gehandelt hat,
ausgesprochen, daß die Vorschriften des § 405

Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 nicht die Möglichkeit
bie»ten, den Leistungsanspruch in Fällen, in

denen er von der Frage der Versicherungspflicht
abhänge, dem Spruchverfahren zu entziehen.
Die Spruchbehörden dürften nicht etwa das Ver¬
fahren zur Herbeiführung einer Entscheidung
nach § 405 Abs. 2 aussetzen, sondern sie hätten
über die Frage der Versicherungspflicht wie
ühe»r alle* Voraussetzungen des Anspruchs selb¬

ständig zu entscheiden. Das RVA. hat daraus

gefolgert, daß in dem Spruchverfahren ohne-

Rücksicht auf das Streitverfahren zwischen der

be»ktagten Kasse und dem Arbeitgeber und die
darin ergangene Entscheidung die Frage der

Versicherungspflicht se»lbständig zu prüfen sei.

Alle»in aus dieser Entscheidung ist nicht zu

schließen, daß die in dem Verfahren nach § 405



Abs. 2 ergangene Entscheidung als nicht vor¬

handen anzusehen, sondern lediglich, daß sie

jedenfalls für das Spruchverfahren nicht bindend

sei. Die angefochtene Entscheidung konnte

demnach an sich mit der Beschwerde ange¬

fochten werden; zu vergleichen auch die auf

dem Gebiete der Invalidenversicherung zu

$ 1459 der RVO. ergangene Entscheidung des

RVA. vom 13. März 1910, Entscheidungen und

Mitteilungen des RVA. Band 8 S. 302.

Weiter war zu prüfen, ob die Beschwerde zu¬

lässig ist. Die»s war zu verneinen. Der Senat

tritt dem Standpunkt des OVA., daß die Be¬

ll hwerdeberechtigung des Fürsorgeverbandes
in diesem Verfahren zu verneinen sei, bei. Ein

Fürsorgeverband gehört nicht zu den Personen,

denen im Verfahren nach § 405 Abs. 2 der RVO.

überhaupt eine Parteirolle zukommen kann. Das

sind lediglich die Arbeitgeber, ihre Beschäftigten
und die Kassen, andere Personen dagegen nicht.

Auch liegt hier keiner der Fälle vor, in denen

die Zuziehung am Verfahren nicht unmittelbar

Beteiligter mit der Wirkung erfolgen kann, daß

sie die Parteistellung in vollem Umfang, auch

hinsichtlich des Rechts, Rechtsmittel einzulegen,
erhalten (vgl. die §§ 1687 (1679, 1698), 1703, 1737.

Veno in dem § 23 der Verordnung über Ge¬

schäftsgang .ind Verfahren der Versicherungs-
Imter vom 24. Dezember 1911 (RGBl. S. 1107)
und In § 18 der Verordnung über Geschäftsgang
und Verfahr n der OVÄ. vom gleichen Tag

(RGBl. S. 1095) die Zuziehung von Dritten, die

an dem Ausgang des Verfahrens ein berech¬

tigtes Interesse haben, für statthaft erklärt wor¬

den ist, so ist dadurch diesen Dritten lediglich
die Befugnis eingeräumt, Ausführungen zu

machen und Anträge zu stellen, nicht dagegen
auch die Befugnis, Rechtsmittel einzulegen. Die

Anwendbarkeit des § 1538 der RVO. beschränk*

sich auf die Fälle, in denen eine Feststellung
von Leistungen in Frage kommt; er gilt nicht

für das Beschlußverfahren.

Ist sonach eine Beschwerdeberechtigung des

Beschwerdeführers nicht gegeben, so kann es

dahingestellt bleiben, ob die Beschwerde ma¬

teriell gerechtfertigt gewesen ist.

1. Die Befreiung von der Krankenversiche¬

rungspflicht gemäß § 173 Abs. 2 der RVO. er¬

lischt von selbst mit dem Zeitpunkt, von dem

ab die Arbeitsunfähigkeit oder die Notwendig¬
keit der Heilbehandlung während der Fortdauer

derselben Krankheit nicht mehr besteht.

2. Die Notwendigkeit der Heilbehandlung im

Sinne des § 173 Abs. 2 besteht nicht deshalb

weiter, weil der Befreite zur Ermöglichung der

Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit
Hilfsmittel gebraucht, die nach im übrigen be¬

endeten Heilverfuhren nötig sinel, um die Ar¬

beitsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten, z. B.

einen Stock zum Gehen und eine Hülsenschiene

für elas Bein. — Entscheidung des RVA., Erster
Beschlußsenat der Abteilung für Kranken-, I

validen- und Angestelltenversicherung vom

2, März 1 «20(11 K 90 25 B).
Der Hausmeister S. war nach § 173 Abs. 2

t seinen Antrag von der Krankenversiche-

uingspflicht befreit worden. Die Krankenk._s^

ist der Auffassung, daß diese Befreiung zur¬

zeit noch fortdauert. Sie begehrt in erster Linie»

die Feststeh ung, daß die willkürliche Wieder-

aufhebung der Befreiung durch den Befreiten

nicht statthaft ist. Dieser Antrag ist ersichtlich

dahin zu verstehen, daß die Kasse eine Ent¬

scheidung darüber wünscht, daß der auf Grund

des § 173 Abs. 2 Befreite nicht einseitig auf

die Befreiung verzichten kann, solange ihre

Voraussetzungen — die Arbeitsunfähigkeit oder

die Notwendigkeit der Heilbehandlung während

der Fortdauer derselben Krankheit — noch be¬

stehen. Aus der Tatsache, daß § 173 im Gegen¬
satz zu den Vorschriften über die Befreiung
von der Invaliden Versicherungspflicht (§ 1241)
einen Verzicht auf die Befreiung von der Kran¬

kenversicherungspflicht nicht vorsieht, könnte

allerdings der Schluß gezogen werden, daß der

nach § 173 Abs. 2 Befreite auf die Befreiung
nicht willkürlich verzichten kann. Eine Ent¬

scheidung über diese Frage erübrigt sich jedoch
dann, wenn festgestellt wird, daß die Voraus¬

setzungen für die Befreiung weggefallen sind.

In diesem Falle erlischt die Befreiung ohne wei¬

teres, ohne daß es, wie im § 1241 eines aus¬

drücklichen Widerrufes durch das Versiche¬

rungsamt bedarf, da § 173 Abs. 3 eine ent¬

sprechende Vorschrift nicht enthält. Vielmehr

ergibt sich der Wegfall der Befreiung bei Be¬

endigung ihrer Voraussetzungen schon aus der

Verbindung des Hauptsatzes des § 173 Abs. 2

„auf seinen Antrag wird ferner befreit", mit

dem durch das Wort „solange" eingeleiteten
Nebensatz. Ebenso wie in § 173 Abs. 1 bezieht

sich auch im Abs. 2 der mit „solange-4 be¬

ginnende Nebensatz auf den Hauptsatz. Die

Abhängigkeit des mit „solange" beginnenden
Nebensatzes von dem mit „wer- beginnenden
Nebensatz in § 173 Abs. 2 ist deshalb zu ver¬

neinen, weil der zweite Nebensatz gegenüber
dem ersten Nebensatz keinen neuen Inhalt hätte.

Denn die ausgesteuerten Personen haben gerade
solange keinen Anspruch auf Krankenhilfe, als

die Arbeitsunfähigkeit oder die Notwendigkeit
der Heilbehandlung während der Fortdauer der¬

selben Krankheit im Sinne der Krankenversiche¬

rung besteht (zu vgl. Entscheidung 2577, A. N.

des RVA. 1920, S. 319). Aus der Abhängigkeit
des mit „solange" beginnenden Nebensatzes von

dem Hauptsatz ergibt sich gerade die notwen¬

dige zeitliche Begrenzung der Befreiung, die

andernfalls einer gesetzlichen Regelung über¬

haupt ermangeln würde. Auch schon aus diesem

Grunde ist im § 173 Abs. 2 der mit „solange"
beginnende Nebensatz mit dem Hauptsatz in

unmittelbare Beziehung zu setzen. Hieraus folgt,
daß die Befreiung nach § 173 Abs. 2 mit dem

Zeitpunkt von selbst wegfällt, von dem ab die

Arbeitsunfähigkeit oder die Notwendigkeit der

Heilbehandlung während der Fortdauer der¬

selben Krankheit nicht mehr besteht. Alsdann

kommt ein Verzicht des Arbeitnehmers auf die

Befreiung überhaupt nicht mehr in Frage». Dies

ist aber in der vorliegenden Streitsache der

Fall. S. bestreitet, daß er noch arbeitsunfähig
sei bzw. daß die Notwendigkeit der Heilbehand¬

lung noch fortbesteht. Der Begriff der Arbeits¬

unfähigkeit im § 173 Abs. 2 ist der gleiche wie

im $ 182 Nr. 2. Arbeitsunfähigkeit liegt vor,

wenn der Erkrankte nicht mehr oder doch nur

mit der Gefahr, seinen Zustand zu verschlim¬

mern, die bisher von ihm ausgeübte Erwerbs¬

tätigkeit auszuüben in der Lage ist (zu vgl.
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Entscheidung 2834, A. N. des RVA. 1925, S. 34).
Dies war im Zeitpunkt der Befreiung des S. nach

der gutachtlichen Aeußerung des Vertrauens¬

arztes Dr. W. vom 18. Se»pte*mber 1923 der Fall.

Inzwischen sind nbe»r in dem Zustand des S.

wese»ntliehe Wrände»rungen eingetreten. Aus

dem Krankenblatt der „Tuberkulose-Fürsorge
(E. V.)" ergibt sich, daß das kranke Kniegelenk
bereits im Juni 1024 opereitiv entfernt wurde

und daß S. im Jahre 1924 längere Zeit im

Kranke»nhaus lag. Se»itdem, jedenfalls seit April
1925, besorgt S. jedoch wieder seine Haus¬

meisterstelle». Die» Wunde am Knie ist ganz gut
verheilt. In ärztlicher Behandlung befindet er

sich seitdem nicht. Auch das Gutachten des

Dr. W. vom 28. Januar 1025 steht hiermit nicht

in Widerspruch. Die danach unterhalb der

Kniesche'ibe» befindliche kleine, etwas abson¬

dernde Fistel ist durch Schutzverband gesichert;
das Gehe»n ist S. mit Hilfe eines Stockes mög¬
lich. Er tiägt außerdem eine Hülsenschiene vom

Obersche-nke»! bis zum Fußgelenk. Mit diesen

Hilfsmitteln ist S. in der Lage, seiner früheren

Beschäftigung als Hausmeister wie»de»r nachzu¬

gehen. In dieser Beziehung hat die Firma, bei

der S. be»schnftigt ist, angegeben, daß S. etwa

e in Drittel de»r Hausmeisterarbeiten verrichte;
seine» Arbeit habe wirtschaftlichen Wert für die

Firma. Auch erhält S. ein Drittel de*s für beide

Eheleute wöchentlich insgesamt 33 RM. be-

tragende»n Barlohns, dazu wöchentlich 4 RM.

Frauenzulage und freie Wohnung, Beleuchtung
und Feuerung, mithin ein Entgelt von nicht

unerhebliche»r Höhe, das dem für derartige Ar¬

beiten üblichen einige rmaßen entspricht. Unter

diesen Umstände»n e»rscheinen die Angaben, die

S. über se»ine Tätigkeit macht, glaubhaft. Er

besorgt danach im Haus die Aufsicht, kehrt den

Hausgang und den Hof, gelegentlich auch den

Bürgersteig vor dem Haus und bedient die

Heizung. Danach kann von einem Fortbestehen

der Arbeitsunfähigkeit nicht mehr die Re»de

sein, da S. jedenfalls einen nicht unwesentlichen

1 e»i| se»in<»r Arbeitsfähiegkeit wieder erlangt hat,
den er wirtschaftlich ve»rwe»rtet und mit elem er

einen bei seinen wirtschaftlichen Verhältnissen

nicht völlig belanglosen Verdienst erzielen kann

(zu vgl Entscheidung 21<>0, A. N. des RVA.

101h S. 47h Fntsche»idung 2577, A. N. des RVA.
1920 S. 310). Auch die» Tatsache, dali S. In¬

validenrente bezieht, beelingt nicht ohne we»i-

te»res elas Vorliegen völliger Arbeitsunfähigkeit,
da Invaliden häufig noch ein Rest von Arbeits¬

fähigkeit verblieben ist, den sie wirtschaftlich

verwerten könne»n (zu vgl. Entscheidung 21 H,
A. N. des RVA. 1916, S. 343). Das letztere ist,
wie bereits dargelegt, bei S. der Fall. Ebenso

ist elas Weiterbestehen der Notwendigkeit de i

Heilbehandlung zu verneinen. S. befindet sich

se»it geraumer Zeit nicht me*hr in ärztlicher Be^-

handlung. Wenn e : sieh /um Gehen eines

Stockes bedient und eine Hülsenschiene trägt,
so hande»!t es sich dabei nicht um Heilmittel als

Gegenstand der Krankenhilfe, sondern um Hilfs¬

mitte 1, eli»» nach beendetem Heilverfahren nötig
sind, um eli» Arbeitsfähigkeit herzustellen oder

zu erhalten (zu vgl. $ IST Nr. 3). Denn gerade^
el»» Benutzung eine»s Stockens und das Tragen
der Htilsensrhie»ne ermöglichen S. die» Ausübung
s.*ine»r bisherigen Erwe»rbstätigkeit als Haes-

meiste»r. Da mithin die Vornussetzunge»n für die

Befreiung nach § 173 Abs. 2 nicht mehr vor¬

liegen, ist diese weggefallen, und zwar je?den-
falls vom Tage der Antragstellung des S., dem

21. April 1925, ab. Von diesem Tage ab unter¬

lag er wieder der Krankenversicherungspflicht
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Die

dahingehende Feststellung in dem angefochtenen
Beschluß des Versicherungsamts war mithin

zutreffend. Der hiergegen gerichteten Be¬

schwerde der Krankenkasse war daher der Er¬

folg zu versagen.

Wenn eine Schwangere wegen Schwanger¬
schaftsbeschwerden aus der versicherungspflich¬
tigen Beschäftigung ausscheidet und innerhalb

sechs Wochen entbunden wird, hat sie Anspruch
auf die satzungsgemäße Wochenhilfe der zu¬

ständigen Krankenkasse, vorausgesetzt, daß sie

vorher in den letzten zwei Jahren mindestens

zehn Monate und davon im letzten Jahre min-

elestens sechs Monate gegen Krankheit ver¬

sichert war. Dieser Grundsatz ist in der end¬

gültigen Entscheidung des Oberversicherungs¬
amts Dresden vom 29. April 1926 auf¬

gestellt worden. Der Entscheidung lag folgender
Tntbestand zugrunde:
Die Arbeiterin H. war am 12. Dezember 1925

von einem Kinde entbunden worden. Am

13. November 1925 hatte sie ihre Beschäftigung,
auf Grund der sie Mitglied der AOKK. D. war,

wegen Schwangerschaftsbeschwerden nieder¬

gelegt. Die AOKK. D. gewährte zunächst nur

die Regelleistungen, d. h. 50 v. H. des

Grundlohnes, als Wochengeld. Der Anspruch
der Wöchnerin auf das satzungsgemäße
Wochengeld, vom Beginn der fünften Woche

ab zwei Drittel des Grundlohnes, wurde mit der

Begründung abgelehnt, daß der Versicherungs¬
fall in der erwerbslosen Zeit eingetreten sei

und demnach nur Anspruch auf die Regel¬
leistungen bestehe. Durch Vorentscheidung des

Vorsitzenden des Versicherungsamts Fr. wurde

die AOKK. D. verurteilt, die satzungs¬

gemäßen Leistungen zu gewähren, weil der

Hinweis auf $ 214 RVO. nicht stichhaltig sei.

Die verurteilte Krankenkasse legte gegen diese

Vorentscheidung Berufung beim Oberversiche¬

rungsarnt ein. Der Vorsitzende des Oberver¬

sicherungsamts Dresden fällte am 22. März 1926

eine Vorentscheidung, in der die Berufung

zurückgewiesen wurde. In der Begründung
dieser Vorentscheidung heißt es:

Nach dem Wortlaut des Abs. 5 von § 195a

RVO. bleibt der Anspruch, nämlich der auf

Wochenhilfe gemäß § 195a Abs. 1 RVO., beim

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen be-

stehen, wenn die Versicherte wegen Schwanger¬
schaftsbeschwerden innerhalb sechs Wochen vor

der Entbindung aus der Versicherung ausge¬

schieden ist. Hiernach würde also der Ver¬

sicherte gemäfi Abs. 1 Ziff. 3 des mehrfach

genannten Paragraphen „ein Wochengeld in

Höhe des Krankengeldes" zustehen. Aus diesem

Wortlaut muß geschlossen werden, daß es sich

hierbei um das in d^r Satzung jeweils
f e» st ge» setzte und nicht etwa um das ge¬
setzliche Krankengeld handelt Wäre es

der Wille des Gesetzgebers gewesen, daß das

Wochengeld nur in Höhe des gesetzlichen
Krankengeldes, also 50 v. H. des Grundlohnes.

zu gewähren ist, so hätte er dies zweifellos, wie
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beispielsweise im § 104, auch hier besonders

zum Ausdruck gebracht. Da hiernach das

Wochengeld in Höhe des jeweils von der

Satzung fe»stgesetzten Krankengeldes zu zahlen

se> steht der Berufungsbeklagte»n gemäfi § 19

Abs. 1 Ziff. 2 der Satzung der Berufungsklägerin

für die Zeit von vier Wochen vor der Ent¬

bindung ein Wochengeld in Höhe von 50 v. H.

des Giundlohns und vom Beginn der fünften

Woche ab ein solches von zwei Dritteln des

Grundlohns zu. Bei dieser Sachlage kann eine

Beziehung des Abs. 5 von § 195a zu § 214 RVO.

nicht in Frage kommen und weiter auch deshalb

nicht, weil hier die Aufrechterhaltung eines

Anspruchs auf Leistungen gewährleistet ist,

wenn das Ausscheiden aus der Mitgliedschaft

infolge Erwerbslosigkeit erfolgt, wäh¬

rend dort de»r Grund dazu die Schwanger¬

schaft sein muß

Diese Vorentscheidung wurde von der AOKK.

D. mit dem Artrage auf mündliche Verhand¬

lung angefochten, wobei neben dem Antrag auf

Zurückweisung des Anspruchs beantragt wurde,
eiie Sache zur grundsätzlichen Entscheidung arv

das Reichsversicherungsamt abzugeben. Das

Oberversicherungsamt hat dem letztgenannten

Antrage nicht stattgegeben, es hat im übrigen

/iber die Vorentsche»idung des Vorsitzenden be¬

stätigt Bezüglich des letztgenannten Antrages

ist gesagt: Da die gesetzlichen Bestimmungen

dem Gerichte genügend klar erschienen, hat es

davon abgesehen, dem Antrage auf Abgabe an

das Reichsversicherungsarat stattzugeben.

Gehörten am 1. April 1909 zu dem durch die

Satzung einer nach $ 503 der RVO. zugelassenen
Ersatzkasse bestimmten Kreis ihrer versiche¬

rungspflichtigen Mitglieder „Privatbeamte-4, so

fallen unter diesen Begriff auch die auf Grund

privaten Dienstvertrags im öffentlichen Dienste

beschäftigten Bureauangesteilten. — Entschei-

dung des RVA., Erster Beschlußsenat der Ab-

teilung für Kranken-, Invaliden- und Ange-
ste lltenversicherung vom 7. Januar 1926 (II K

04 25 B).
Aus den Gründen: Der bei den städti¬

schen Werken in K. beschäftigte krankenver-

sie herungspflichtige Bureauangestellte P. war

Mitglied einer Ersatzkasse. Am 24. März 1025

wurde er wegen Nichtzahlung der Beiträge»

seitens der Ers itzkasse ausgeschlossen und de»s-

h ilb am 25. März 1925 bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse in K. angemeldet. Die Ersatz-

kasse hat jedoch den Ausschluß alsbald wieder

kgängig gemacht. Er wurde daher mit Wir-

kung vom 1. April 1025 bei der Allgemeinen
i V tskrankenkasse wieder abgemeldet. Letztere

bestreitet, daß dem P. als Mitglied einer Ersatz-

sse gemäß § 517 Abs. 1 das Recht auf Be-

iung von der Mitgliedschaft bei der Allge-
inen Ortskrankenkasse zustehe. Nach de»r

Satzung der Ersatzkasse können die Mitglied¬
schaft bei ihr unter anderem „Privatbeamte"
erwerben- soweit sie versicherungspflichtig sind

nd die- Kasse als Ersatzkasse.benutzen wollen.

i ährend P. ebenso wie die» Ersatzkasse selbst

Standpunkt vertritt, dafi er als Privatbeamter

diesem Sinne- zur Mitgliedschaft bei de»r

at./.kasse berechtigt sei. führt die Allgemeine
'skrankenkasse aus, daß Angestellte einer

Fentlichen Behörde oder Körperschaft jeden¬

falls nicht als Privatbeamte angesehen werden

können.

Das zuständige Versicherungsamt hat dahin

entschieden, daß P. von der Mitgliedschaft bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse mit Wirkung
vom 1. April 1925 gemäß § 517 befreit sei.

Dagegen hat die Allgemeine Ortskrankenkasse

Beschwerde bei dem OVA. eingelegt.

Das OVA. hat die Sache gemäß §§ 1799, 1693

an das RVA. abgegeben und sich dahin aus¬

gesprochen, daß seiner Auffassung nach die

Beschwerde der Allgemeinen Ortskrankenkasse

unbegründet sei. Die Abgabe der Sache an

das RVA. war zulässig. Nach § 517 haben ver¬

sicherungspflichtige Mitglieder einer Ersatzkasse

das Recht auf Befreiung von der Mitgliedschaft
bei einer Krankenkasse im Sinne des § 225. Der

Angestellte P. gehört unstreitig zu den nach der

RVO. krankenversicherungspflichtigen Per¬

sonen. Ob er gemäß § 517 mit Erfolg das Recht

auf Befreiung von der Mitgliedschaft bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse geltend machen

kann, hängt davon ab, ob er zu den Personen

gehört, die ihrer Krankenversicherungspflicht
als Mitglieder der Ersatzkasse genügen können.

Die Ersatzkasse ist nach § 503 für den am

1. April 1909 durch die Satzung bestimmten

Kreis ihrer versicherungspflichtigen Mitglieder
zugelassen. Dazu gehören unter anderen Privat¬

beamte. Der Angestellte P. behauptet, Privat¬

beamter in diesem Sinne zu sein, während die

Beschwerdeführerin es bestreitet. Es ist daher

festzustellen, welche Bedeutung der Begriff
„Privatbeamte44 hat. Dabei handelt es sich ein¬

mal um die Auslegung der Satzung der Ersatz¬

kasse, zugleich aber auch um diejenige eines in

einer gesetzlichen Vorschrift festgelegten allge¬
meinen arbeitsrechtlichen Begriffs. Der Aus¬

druck „Privatbeamte44 findet sich schon im § 622

de»s BGB., und zwar als Bezeichnung für einen

bestimmten Teil der mit festen Bezügen zur

Leistung von Diensten höherer Art Angestellten,
eieren Erwerbstätigkeit durch das Dienstver¬

hältnis vollständig oder hauptsächlich in An¬

spruch genommen wird. Wenn die Satzung den

Begriff „Privatbeamte44 ihrerseits verwendet, so

ist davon auszugehen, daß sie damit die»sen im

$ 622 des BGB. aufgestellten allgemeinen

Rechtsbegriff übernimmt. Welche Bedeutung
dem Begriff des „Privatbeamten44 im Sinne des

$ 622 des BGB. zukommt, wird in der Entschei¬

dung ausführlich geschildert, wobei auch noch

auf den 8 375 des AVG., die VO. zur Aus¬

führung des Betriebsrätegese^tzes vom 14. April
1(,20 und die betreffenden Reichstagsverhand¬

lungen II. Session 1900 11 Bezug «genommen

wird.

Die Schlußausführungen lauten: Die Begriffe»
„Privatbeamte»", „Privatangestellto" und „An¬
gestellte" im Sinne des Versicherungsgesetzes

für Angestellte waren in dem Sprachgebrauch
der Sozialversicherung ersichtlich gleichbedeu¬
tend, und zwar insbesondere» in den Jahnn, die»

de-m 1. April 1909 als dem hier maßgebenden
Zeitpunkte» kurz voraufgingen und nachfolgten.
Schloß hiernach der auf dem Ge»bie»te» der So¬

zialversicherung Verwendete Ausdruck „Privat-
I imte»44 ebenso wie die Bezeichnungen „Privat¬
angestellte»" bzw. ,,Angeste*l!te»'4 die Angestellten

im öffentlichen Dienste ein, so muß dies auch
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mangels irgendwelcher Anhaltspunkte für das

Gegenteil für die gleiche Bezeichnung in der

Satzung der Ersatzkasse gelten. Für den vor¬

liegenden Fall ist es dabei unerheblich, ob dieser

in der Sozialversicherung herausgebildete Privat¬

beamtenbegriff noch über den im § 622 des

BGB. aufgestellten insofern hinausging, als letz¬

terer, wie ausgeführt, nicht ausnahmslos alle

Berufsgruppen der Angestellten umfaßte. Denn

es handelt sich hier um einen Bureauangestell-
te-n, der unzweifelhaft sowohl unter den Privat¬

beamtenbegriff des § 622 des BGB., als auch

unter denjenigen, wie er in der Sozialversiche¬

rung entwickelt wurde, fällt.

Es kann dahingestellt bleiben, ob und inwie¬

weit sich die» Bedeutung des Privatbeamten¬

begriffs in neuerer Zeit gewandelt hat, zumal

er eine wenig treffende*, vieldeutige und überdies

jetzt verhältnismäßig selten angewendete Be¬

zeichnung darstellt. Für den Stichtag des

1. April 1909 waren jedenfalls nach den vor¬

stehenden Ausführungen unter den „Privat¬
beamten", die nach der Salzung der Ersatzkasse

ihre Mitglieder werden konnten, auch solche

Bureauangestellte zu verstehen, die auf Grund

privaten Dienstvertrags sich in öffentlichen

Dienste»n befanden. Diese Auffassung deckt

sich mit derjenigen des Reichsaufsichtsumts für

Privatversicherung, das in einem ähnlichen Falle

mit Bescheid vom 18. Mai 1923 — Nr. IV
2022 54 — sich dahin ausgesprochen hat, daß

auf Grund der Bestimmungen der Satzung der

Ersatzkasse x Bureauhilfsangestellte einer städti-
schen Verwaltung von der Ersatzkasse als Mit-

glie»der aufgenommen werden können und daß

in der Aufnahme solcher Personen ein Verstoß

gc*gen die Bestimmungen des § 503 der RVO.
nicht zu erblicken sei. Tatsächlich sind auch,
wie aus diesem Bescheide hervorgeht, von jeher
Behördenangestellte aller Art unbeanstandet in

diese Ersatzkasse aufgenommen worden.

Da mithin der Stadtangestellte P. zu denjeni-
gen krankenversicherungspflichtigen Personen

gehört, die ihrer Versicherungspflicht als Mit¬

glieder der Ersatzkasse genügen können, und

für de»n Beginn der Mitgliedschaft unstreitig der

1. April 1025 in Frage kommt, so hatte e»r von

diesem Zeitpunkt ab das Recht auf Befreiung
von der Mitgliedschaft bei der Beschwerde¬

führerin gemäß § 517 Abs. 1 der RVO. Der

Beschwerde gegen die Entscheidung des Ver¬

sicherungsamts war daher der Erfolg zu ver¬

sagen.

Bei Bewilligung der früheren Altersrente kein

Erlöschen der Anwartschaft. Revisionsentschei¬

dung des Reichsversicherungsamtes vom 13. Fe¬

bruar 1926 -- IIa 1036 25 I. Die Feststellung
de»s Oberversicherungsamtes, daß der geltend
gemachte Witwenrentenanspruch wegen Er¬

löschens der Anwartschaft des verstorbenen

Ehemannes der Klägerin auf Invalidenrente un-

begründet sei, ist zu beanstanden. Dem am

7. November 1851 Geborenen ist durch Be¬

scheid de»r Beklagten vom 10. November 1917

die» frühere Altersrente zuerkannt worden, die

er bis zu seinem am 2. Oktober 1924 eingetre¬
tenen Tode bezogen hat. Wie in der Revisions¬

entscheidung 2832, A. N. 1925, S. 30, bemerkt

ist, ist in Fällen, in denen die Altersrente nach

bisherigem Recht zugebüligt war, bei dem am

1. Januar 1923 erfolgten Inkrafttreten des Ge¬

setzes über Aenderung de^s Angestelltenver-
sicherungsge?setzes und der Reichsversiche-

rungsorcfnung vom 10. November 1922 (RGBl. I

S. 849), durch welches die Altersrente beseitigt
und die Vollendung des 65. Lebensjahres als

neuer Versicherungsfall der Invalidenrente ein¬

geführt wurde, das Band zwischen dem alten

und dem durch das genannte Gesetz geschaf¬
fenen neuen Recht noch aufrechterhalten ge¬

wesen. In diesen Fällen würde es daher, wie

in der bezeichneten Entscheidung gefolgert

wird, de-r Absicht des Gesetzgebers zuwider¬

laufen, wenn man den Anspruch auf die neue

Altersinvalidenrente um deswillen ablehnen

wollte*, weil zur Zeit seiner Geltendmachung die»

Anwartschaft nicht mehr erhalten war. Bei

erneuter Prüfung der Rechtslage ist das Reichs-

versicherungsamt der gleichen Auffassung auch

hier. Ist die frühere Altersrente mit Recht zu¬

erkannt worden, so kann demnach der Anspruch
auf Hinterbliebenenrente nicht wegen Erlöschens

der Anwartschaft abgelehnt werden. Da hier¬

nach die angefochtene Entscheidung auf un¬

richtiger Anwendung des bestehenden Rechts

beruht, war sie aufzuheben. Im neuen Ver¬

fahren wird das Oberversicherungsarnt nunmehr

die bisher noch nicht geprüfte Frage zu ent¬

scheiden haben, ob die Klägerin bereits invalide

im Sinne des § 1258 der RVO. ist.

Kein Pflegegeld für häusliche Krankenpflege.
Entscheidung des Reichsversicherungsamts,
Fünfter Revisionssenat, vom 26. November 1925

(IIa Kn 596 25*).
Gründe: Der Revision mußte der Erfolg

versagt werden, da die Ausführungen des an¬

gefochtenen Urteils im Ergebnis zutreffen. Das

Reichsknappschaftsgesetz kennt keine Leistun¬

gen für Krankenpflege eines Berginvaliden,
sondern überläßt die Bestimmung über derartige
freiwillige Leistungen der Satzung des Reichs¬

knappschaftsvereins (§§ 39 ff.). Diese hat in

§ 61 den Bezirksknappschaftsvereinen die Ge¬

währung freier Krankenpflege, jedoch höchstens

in dem Umfang der §§ 40 Absatz 2, 41 Absatz 1

des Reichsknappschaftsgesetzes, die aber nur

Sachleistungen, nicht Geldunterstützung kennen,
und der für Krankenkassenmitglieder vorge¬
sehenen Mehrleistungen (Kranlcenhauspflege,
Badekuren usw.) oder Beihilfen dazu gemäß
§§ 14, 15 des RKG. und §§ 182 ff. der RVO.

überlassen. Alle diese Vorschriften kennen kein

Pflegegeld; ein solches kann daher auch in

Sondervorschriften nicht festgesetzt werden.
Kosten der häuslichen Pfle?ge sind von der.

Krankenkassenmitgliedern aus dem von ihnen

bezogenen Krankengeld zu bestreiten oder aus

außerordentlichen Unterstützungen, deren Ge¬

währung aber ganz im Ermessen der Knapp¬
schaft steht. Die Revision ist daher unbegründet,
ohne daß es noch eines Eingehens auf die

Frage bedurfte, ob die Klägerin überhaupt An¬

sprüche gegen den Reiehsknappschaftsverein
erheben kann.

Verantwortlicher Schriftleiter: Josef Aman. — Verlag des Z<»ntralverbandcs der Angestellten (O. Urban)
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Rasch tritt der Tod dm Menschen an.

Es ist ihm keine Frist gegeben;
Es stürzt ihn mitten in der Bahn,
Es reißt ihn fort vom Dollen Leben.

Friedrich Schiller

Diese
Worte sollten für jeden einsichtigen Angestellten Veranlassung sein, einmal

darüber nachzudenken, in weldi schwierige finanzielle Lage seine Angehörigen
kommen, wenn er ihnen durch den Tod entrissen wird.

Schon die Bestattungskosten aufzubringen fällt oft recht schwer, irgendwelche Rück¬

lagen für besondere Notfälle zu machen ist in heutiger Zeit den Angestellten kaum

möglich. Geringe Einkommen einerseits und hohe Lebenshaltungskosten andererseits

lassen es für gewöhnlich nicht zu, genügend Spargroschen zurückzulegen. War es aber

doch möglich, einen Notgroschen zu erübrigen, so mußte er sicher im Interesse einer

guten Pflege während des voraufgegangenen Krankenlagers geopfert werden.

In der Erkenntnis dieser Tatsache muß ein jeder schon bei Lebzeiten, und zwar durch

Abschluß einer entsprechenden Versicherung, dafür sorgen, daß im Falle eines Todes

die Bestattungskosten vorhanden sind und daß auch die Angehörigen über die ersten

Wochen nach dem Tode des Ernährers ohne finanzielle Sorgen Hinwegkommen. Die

Möglichkeit hierzu bietet die

Sterbekasse des ZdA.

Gegen Entrichtung eines mäßigen Beitrags kann Jedes Mitglied des Zentralverbandes

der Angestellten sowie dessen Ehefrau für den Sterbefall versichert werden.

Unsere ZdA.-Sterbekasse ist zweifellos die günstigste Kasse auf dem Gebiete der

Sterberversicherung. Sie ist einVerein auf Gegenseitigkeit und dem Reichsaufsichtsamt
für Privatversicherung unterstellt.

Aus dem nadistehenden Auszug aus den Satzungsbestimmungen ist Näheres über Bei¬

träge, Leistungen, Beitragsrückgewähr usw. ersichtlich.

Aufnahmeanträge sind erhältlich bei allen Ortsgruppen sowfe m der Geschäftsstelle der

Sterbekasse des Zentralverbandes der Angestellten zu Berlin
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Berlin SO 26, Oranienstra£c 40/41

Auszug aus den Satzungen

Name, Sitz und Zweck.

II.
Die Kasse führt den Namen „Sterbekasse
des Zentralverbandes der Angestellten
zu Berlin (Versicherungsverein aufGegen¬
seitigkeit)". Sie hat ihren Sitz in Berlin,
ihr Geschäftsgebiet umfaßt das Deutsche

Reich und das Gebiet der Freien Stadt

Danzig.
Die Sterbekasse ist ein kleinerer Verein

im Sinne des § 53 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsunternehmungen
vom 12. Mai 1901 (RGBl. S. 101 ff.) und
hat den Zweck, nach den Grundsätzen der

Gegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu¬

zahlen.

Kreis der Mitglieder.
§4.

In die Sterbekasse können nur Mitglieder
des Zentralverbandes der Angestellten
und deren Ehefrauen aufgenommen
werden, wenn sie

a) das 16. Lebensjahr voltendet und

das 50. Lebensjahr noch nicht über¬

schritten haben,
b) wenn sie geistig und körperlich ge¬

sund sind.

Aufnahme.

§5.
Die Anmeldung zum Beitritt geschieht
beim Vorstand durch eine von dem Auf¬
zunehmenden zu unterzeidinende Bei-



trittserklärung. Bei der Anmeldung ist ein

amtlicher Altersnachweis (Geburts- oder

Heiratsurkunde oder dergl.) des Aufzu¬
nehmenden vorzulegen.
Über die Beitrittserklärung entscheidet der

Vorstand. Er hat zu prüfen, ob die zur

Aufnahme in die Kasse erforderlichen Be¬

dingungen erfüllt sind. Der Vorstand kann

die Beibringung eines ärztlichenZeugnisses
über die aufzunehmende Person fordern.
Die Kosten der ärztlichen Untersuchung
sind von dem Aufzunehmenden zu tragen.
Im Falle der Ablehnung des Gesuchs ist

der Vorstand nicht verpfjiditet, die Gründe
mitzuteilen.

Für jedes Mitglied wird als Nachweis der

Mitgliedschaft eine von einem Vorstands¬

mitgliede unterzeichnete Aufnahmeur¬
kunde ausgefertigt. Diese wird bei der

Zahlung des ersten Beitrags ausgehändigt.
Mit ihrer Aushändigung beginnt die Mit¬

gliedschaft.

Eintrittsgeld.
§8.

Jedes neu eintretende Mitglied hat ein

Eintrittsgeld von 1 M. zu entrichten. Auf
Nachversicherung wird eine Gebühr von

0,50 M. erhoben.

Laufende Beitrage.
§9.

Die Höhe der einhalbjährlich zu zahlenden

Beiträge berechnet sich nach dem Eintritts¬

alter und der Höhe der Versicherungs¬
summe. Bei Bestimmung des Eintrittsalters

werden die ersten sechs Monate des ange¬

tretenenLebensjahres nicht,mehr als sechs

Monate aber als ein volles Jahr gerechnet.
An halbjährlichen Beiträgen sind im vor¬

aus für je 250 M. Sterbeanteil zu zahlen:

Klasse: Eintrittsatter: Beitrag in RM..

1 bis 25 Jahre 2—

2 über 25
..

30
„

2.25

3
..

30
.,

35
.,

2.75

4
,.

35
„

40
,.

3.25

5
..

40
..

45
„

4 —

6
..

45
„

50
..

4.75

Dic Butiäge sind ]ur jedes Halbjihr im

voraus gegen Empfang einer mit dem

Stempel der Kasse unterfertigten und von

einem Vorstandsmitglied unterzeichneten

Quittung an die vomVorstand beauftragte
Stelle porto- und kostenfrei zu zahlen. Bei

Zahlung durch die Post gilt der Postschein

als Quittung.

Mitglieder, die aus dem Zentralverband

der Angestellten ausscheiden, zahlen auf
ihren gesamten Versicherungsbeitrag
einen halbjährlichen Verwaltungskosten-
zusdilag von 0,50 M.

Beitragsrückgewähr.
§io.

Mitglieder, die aus irgendeinem Grunde

aus der Kasse ausscheiden, erhalten nach

einer Mitgliedschaft von wenigstens drei,
aber nicht mehr als fünf Jahren ein Viertel,

von mehr als fünf, aber nicht mehr als

zehn Jahren zwei Fünftel und bei längerer

Mitgliedschaft die Hälfte der eingezahlten
Beiträge ohne Zinsen zurück. Die Rück¬

zahlung erfolgt erst drei Monate nachdem

Ausscheiden. Eine Rückvergütigung von

Eintrittsgeldern findet nicht statt.

Leistungen der Sterbekasse.

§ 12.

Die Sterbekasse gewährt Sterbegeld in

Anteilen von je 250 M. Die höchst zu¬

lässige Zahl der Anteile bestimmt der

Vorstand mit Genehmigung derAufsichts¬
behörde. Zunächst ist nur die Versicherung
von höchstens vier Anteilen zulässig.
Aufgabe einzelner Anteile gegen Heraus¬

zahlung der entsprechenden Rückgewähr
(§ 10) ist zulässig.

Wartezeit.

§13.
Die Auszahlung des versicherten Sterbe¬

geldes erfolgt, wenn das verstorbene Mit¬

glied der Kasse wenigstens zwei volle

Jahre angehört hat, oder wenn es durch

einen Unfall oder eine akute Krankheit
um das Leben gekommen ist.

Tritt der Tod im erstenJahre der Mitglied¬
sdiaft ein, so wird der eingezahlte Be¬

trag zurückgewährt; bei Tod im zweiten

Jahre der Mitgliedschaft wird die halbe

Versicherungssumme gezahlt.

Empfangsberechtigung.
§16.

Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt
nach erfolgtemAbleben an den Erben oder

an den Inhaber des Aufnahmescheins ohne
Prüfung der Empfangsberechtigung. Bei

eingetretenenTodesfällen sind vorzulegen:
a) Sterbeurkunde,
b) der Aufnahmeschein,
c) die letzte Beitragsquittung.


